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D ie zweite Ausgabe der Raum-
ordnungs-Information liegt
Ihnen nunmehr vor. F•r den

Herausgeber ist es die letzte, denn
mit Ende des Jahres wird die Leitung
der Landesplanung, der Fachabtei-
lung f•r die •berürtliche Raumord-
nung, in j•ngere Hönde •bergeben .
Daher sei es gestattet, diesen Her-
ausgeberbrief einmal persünlicher
zu halten, als R•ckbesinnung und
gleichzeitig als Ausblick .

Zuföllig steht dies auch im Zeichen
eines "runden" Jubilöums : Am 6. De-
zember 1971 wurde das Tiroler
Raumordnungsgesetz als Grundla-
ge f•r die Tötigkeit aller mit der
Raumordnung des Landes und der
Gemeinden befa…ten Stellen vom
Tiroler Landtag beschlossen ; am 16 .
Feber 1972 trat es in Kraft .

Diese R•ckbesinnung soll jedoch
keine Bilanz •ber diese zwanzig Jah-
re sein, vielmehr will ich versuchen,
einige Erfahrungen aus den zwan-
zig Jahren Arbeit in der Landespla-
nung im Rahmen des Raumord-
nungsgesetzes zu formulieren, die
ich f•r die raumordnerische Tötig-
keit f•r essentiell halte, und daraus
W•nsche und Hoffnungen f•r die
Zukunft abzuleiten . Diese Jahre wa-
ren nömlich nicht nur Jahre des Hin-
einwachsens in eine von allen Betei-
ligten urspr•nglich zwar theoretisch,
in der Praxis jedoch noch nicht voll
•berschaubare Materie, sie waren
vor allem auch Jahre des steten Ler-
nens .

Wohl ist die Materie Raumordnung
mit ihren Querverbindungen zu al-
len irgendwie raumbedeutsamen
Fachbereichen einer der vielseitig-
sten Zweige innerhalb der Landes-
verwaltung, doch zeigte sich bald,
da… dies auch eine echte 'Hypo-
thek' ist: Die dazu notwendige stön-
dige Kooperation, gegenseitige In-
formation und Koordination wird
zwar von niemand infragegestellt,
doch stü…t man dabei in der Praxis
nur zu oft an Grenzen . Dies betrifft
genauso auch die Erfassung und
Ber•cksichtigung aller (oder wenig-
stens müglichst vieler) Auswirkun-
gen von raumbedeutsamen Ma…-
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nahmen auf den Raum, wie dies die
Lehre fordert. Jetzt nennt man dies
sehr bildhaft und einprügsam 'Ver-
netzung', doch im damals brand-
neuen 'Handwörterbuch der Raum-
forschung und Raumplanung' fan-
den wir dieses Schlagwort nicht im
Register. Mein Wunsch ist es, daƒ das
im Aufbau befindliche Tiroler Raum-
ordnungsinformationssystem TIRIS
neue Dimensionen der Information,
Kooperation und Koordination eröff-
nen möge .

Gelernt haben wir in diesen zwanzig
Jahren seit Bestehen des TROG vor
allem, wie stark politisch determi-
niert die Raumordnung ist, wie ge-
sellschaftliche Werthaltungen ihre
Ziele bestimmen und wie selbst
manche fachlichen Grundsütze bei
genauerer Betrachtung auf Grund
von Wertungen formuliert werden
und nicht auf Grund von Naturge-
setzen, wie man als Frischling in die-
sem Fach gern geneigt war zu glau-
ben . Bei einer der geordneten Ge-
samtentwicklung des Landes ver-
pflichteten Fachdisziplin, die mit ih-
ren Maƒnahmen in die Verf•gbar-
keit von Grund und Boden in Verfol-
gung öffentlicher Interessen ein-
greift, ist dies eigentlich gar nicht
anders zu erwarten .

Damit steht aber auch die Tatsache
im engsten Zusammenhang, daƒ
neben der fachlichen Dimension
die Frage der politischen Durchsetz-
barkeit eine ganz wesentliche Rolle
spielt. Hier den oft heiklen, richtigen
oder besser optimalen Gratweg zwi-
schen 'fachlicher Notwendigkeit
und politischer Machbarkeit zu fin-
den und abzustecken, wo eine
zweitbeste Lösung besser würe als
•berhaupt keine Lösung, das muƒte
auch erst gelernt werden .

In den zwanzig Jahren wurden auch
manche Vorstellungen relativiert
und revidiert, wie etwa die, daƒ
Raumordnung generell in der Lage
sein m•sse, praktisch f•r jede Pro-
blemstellung eine vertretbare Kom-
promiƒlösung zu finden . Wie schon
gesagt, Raumordnung hat eben ih-
re Grenzen . Es galt zu lernen, diese
Grenzen herauszufinden ; es gilt

R•ckbesinnung und
Ausblick

Helmuth BARNICK, Dr, Vorstand der Abteilung ic-Landesplanung

aber auch, diese Grenzen stets neu
zu bestimmen und allenfalls zu er-
weitern . Denn daƒ Raumordnung
etwas Dynamisches und nichts Sta-
tisches ist, sondern - bei Wahrung
notwendiger Grundsütze - flexibel
sein und Spielrüume f•r die Zukunft
offen lassen muƒ, das gehörte auch
zum Lernpensum .

Schlieƒlich muƒten wir auch lernen,
daƒ die stündige Befassung mit der
Zukunft auch einmal Fehleinschüt-
zungen mit sich bringen kann, selbst
bei Anwendung der besten Progno-
semethoden - Raumplaner sind nun
einmal keine Hellseher. Dies ist ein
'Restrisiko' jeder Planung, das aber
gering wiegt gegen•ber einer fr•-
her gelegentlich vertretenen Alter-
native, erst solle man handeln und
dann dar•ber nachdenken . Gott-
seidank steht diese Einstellung doch
nicht mehr ernsthaft zur Debatte .

All das hat uns, die wir in der Raum-
ordnung tütig waren und sind, was
die Durchsetzung raumordnerischer
Ziele betrifft, wohl bescheidener
und realitütsbezogener werden las-
sen, hoffentlich, ohne daƒ dabei der
notwendige Elan unter die Rüder
gekommen würe. Daƒ dieser Elan
allen, die mit Raumordnung zu tun
haben und an der Gestaltung des
zuk•nftigen Tirol mitarbeiten, erhal-
ten bleiben möge, das ist mein
Wunsch. Bei all dem, was auf Tirol
und seinen engen Lebensraum zu-
kommt - ich denke nur an die euro-
püische Integration und den Transit-
verkehr, an den Tiroler Binnenverkehr
und alle Freizeit- und Urlaubsaktivi-
tüten oder an die 'hausgemachte'
Siedlungsproblematik - wird es eines
noch stürkeren Engagements be-
d•rfen, um eine geordnete Gesamt-
entwicklung Tirols auch in Zukunft zu
gewührleisten .

Angesichts der gesellschaftlich-poli-
tischen Bedingtheit der Raumord-
nung drüngt sich als Folgerung aus
den Erfahrungen der Arbeit in der
Raumordnung auf, daƒ vor allem In-
formation und Kommunikation ver-
bessert und intensiviert werden m•s-
sen, sind sie doch die Voraussetzung
f•r ein vertieftes Bewuƒtsein um die
Notwendigkeit der Raumordnung .
Dieses Bewuƒtsein, auf dem erst die
notwendigen Werthaltungen wach-
sen können, braucht es f•r die drün-
genden Anliegen und Aufgaben
der nüchsten Jahre : Die 'groƒe' No-
vellierung des Raumordnungsgeset-
zes zur Schaffung dringend notwen-
diger, verbesserter Raumordnungs-
instrumente; die Ausweisung von
Gr•nzonen als Rahmen f•r die noch
immer ausufernde Widmungspraxis ;
die „berlegungen zur sinnvollen
und ökologisch vertrüglicheren Ent-
wicklung des Tourismus bei best-
möglicher Erhaltung der nat•rli-
chen Grundlagen; die Meisterung
der Verkehrsprobleme - die Liste lie-
ƒe sich leicht verlüngern .

F•r alle diese Aufgaben w•nsche
ich den Verantwortlichen f•r die
Raumordnung und allen, die in die-
ser Materie tütig sind, Mut und
Gl•ck, eine geschickte Hand f•r die
notwendige Kooperation und Koor-
dination und das politische Wollen
auf allen Ebenen . Ich hoffe daƒ die-
se Zeitschrift zur Vertiefung des Pro-
blembewuƒtseins und zur Motivie-
rung f•r die Meisterung dieser Her-
ausforderung einen guten Beitrag
leisten kann .

	

…
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Die Ausweisung von
•berürtlichen Gr•n-
zonen als Instrument

der Raumordnungspolitik
Mit Beschluö vom 22 . Juli 1991 beauftragte die Landesregierung
die Abteilungen Ic und Ve, in Zusammenarbeit mit den sonst be-
r•hrten Dienststellen f•r den Dauersiedlungsraum von Kleinre-
gionen mit besonders dynamischer Siedlungs- und Wirtschafts-
entwicklung Entwicklungsprogramme •ber die Festlegung
•berürtlicher Gr•nzonen auszuarbeiten . Dabei ist bei der Aus-
wahl der Kleinregionen nach Dringlichkeit vorzugehen .

D fieser Regierungsbeschluö
setzt einen entscheidenden
Schritt in die Richtung, wir-

kungsvollere Instrumente der Raum-
ordnung einzusetzen, um den
knappen Lebensraum in Tirol haus-
hƒlterischer nutzen und straffer ord-
nen zu künnen, als dies bislang in
manchen Bereichen der Fall war :
Durch die Ausweisung der Gr•nzo-
nen sollen zunƒchst einmal dort, wo
die Siedlungsentwicklung am st•r-
mischsten verlƒuft, •berürtliche
Grenzen f•r die Baulandauswei-
sung gesetzt und die vielfƒltigen
Funktionen des Freilandes ge-
sch•tzt werden .

Diese Freilandfunktionen sind nicht
etwas, was nur theoretisch begr•nd-
bar ist, vielmehr erleben wir alle -

meist unbewuöt - tagtƒglich, was es
mit diesen Funktionen auf sich hat :
Wer mag sich vorstellen, daö einmal
der ganze Inntalboden zwischen
Kematen und Wattens verbaut ist?
Wenn es nicht gelingt, das noch vor-
handene Freiland zwischen den
Siedlungsbereichen als Freiland zu
erhalten, dann künnte dieses Sze-
nario einer totalen Verbauung und
einschneidenden Landschaftsver-
ƒnderung dieses engeren Tiroler
Zentralraumes in gar nicht so ferner
Zukunft Wirklichkeitwerden - die Stu-
die •ber die Siedlungsentwicklung
und den Baulandbedarf in der
Stadt Innsbruck und im Bezirk Inns-
bruck-Land f•hrt ein solches nicht
w•nschbares Zukunftsbild vor Au-
gen, wenn alles so weitergehen w•r-
de wie bisher .

Wo aber hƒtte die Landwirtschaft
dann ihre Produktionsgrundlage?
Wie stƒnde es mit der Erhaltung und
Gestaltung unserer typischen Kultur-
landschaft? Wo wƒren die Gr•nkeile
zwischen den Siedlungsbereichen,
die f•r eine bessere Durchl•ftung
der Wohngebiete sorgen? Wo hƒtte
die Bevülkerung Müglichkeiten f•r
die Naherholung, und wo schlieö-
lich künnten Biotope, die sich jetzt
noch selbst im intensiv genutzten Ti-
roler Zentralraum befinden und die
f•r eine Erhaltung der biologischen
Vielfalt in unserem Land unverzicht-
bar sind, •berleben? All das w•rde
bei einer weiter so dynamischen
und raumgreifenden, nicht streng
genug geordneten Entwicklung
speziell in den Gebieten mit dyna-
mischer Siedlungsentwicklung ge-
fƒhrdet, sein Fehlen w•rde uns
dann, wenn es nicht mehr f•r uns al-
le verf•gbar ist, schmerzhaft zum
Bewuötsein kommen. Der Dauer-
siedlungsraum hat eben nicht nur
als Siedlungsraum zu fungieren, wie
der Begriff fƒlschlich zu signalisieren
scheint, er beinhaltet vielmehr und
vor allem auch das f•r uns alle le-
bensnotwendige Freiland mit sei-
nen wichtigen Funktionen, die es zu
erhalten und zu sichern gilt .

Eingedenk der Verantwortung, die
wir f•r die Erhaltung eines lebens-
werten Landes Tirol denen gegen-
•ber haben, die einmal nach uns
kommen, ist es ein Gebot der Stun-
de, entscheidende Weichenstellun-
gen jetzt und nicht erst dann vorzu-
nehmen, wenn es zu spƒt geworden
ist. Wie die Ergebnisse der Volkszƒh-
lung vom Mai 1991 zeigen, geht die
Entwicklung gerade im Umland von
Innsbruck st•rmisch weiter und liegt
ganz auf der Linie, die die Szenarien
der Siedlungsraumstudie •ber den
Groöraum Innsbruck ausmalen . Die
Niederlassungsfreiheit als Wesens-
element der Europƒischen Integra-
tion wird beim EG-Beitritt „sterreichs



in Bezug auf die Siedlungsentwick-
lung und die sonstigen Nutzungsan-
spröche an den Raum einen zus•tz-
lichen Schub auslƒsen. Wenn wir in
Tirol angesichts dieser auf uns zu-
kommenden weiteren Belastung
des Raumes, der Landschaft und
der Umwelt Herr der Entwicklung
bleiben wollen, wird dies nicht an-
ders gehen, als die Zögel straffer an-
zuziehen. Das gilt nicht nur för den
immer mehr anschwellenden Ver-
kehr, sondern auch und vor allem för
eine Eingrenzung der öberborden-
den Siedlungsentwicklung .
Als wesentlicher Schritt in diese Rich-
tung kann die Entschlie„ung des Ti-
roler Landtages vom 17 . Oktober
1989 gelten, in der 'die Landesregie-
rung ersucht wird, im Zuge der No-
vellierungen diesbezöglicher Rechts-
vorschriften verst•rkt zielföhrende
Ma„nahmen för eine fl•chenspa-
rende Siedlungs- und Wirtschafts-
entwicklung in Tirol zu ergreifen und
mitzuberöcksichtigen' .

	

Entspre-
chend diesem Auftrag hat die Lan-
desregierung eine Reihe von Aktivi-
t•ten gesetzt, die die Nutzung und
Ordnung des Raumes auf eine wirk-
same Basis stellen sollen . Dazu ge-
hƒren die Vorarbeiten för eine 'gro-
„e' Novellierung des Raumord-
nungsgesetzes ebenso wie die Be-
möhungen, die Kompetenz för die
Regelung des Grundverkehrs auch
in Baugebieten zu erhalten ; dazu ist
gleichfalls die Novelle des … 16 b des
Raumordnungsgesetzes öber die
Einkaufszentren zu z•hlen wie nun
auch der Regierungsbeschlu„ öber
die Ausarbeitung von Entwicklungs-
programmen öber die Ausweisung
von öberƒrtlichen Grönzonen . Alles
zusammen sind Teile eines Pakets
von Ma„nahmen, die eine Raum-
ordnung ermƒglichen sollen, die
"europareif" in dem Sinne ist, da„ sie
den Anforderungen Tirols an das
sich zusammenschlie„ende Europa
entsprechen kann .
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Landwirtschaftliche
Vorrangfl•chen-eine
Voraussetzung zum
überleben der Land-

wirtschaft in Tirol
Otto KUBAT Dr, Abteilung Ic/Landesplanung

Warum landwirt-
schaftliche Vorrang-
fl•chen

D ie Nutzungsanspröche an un-
sere besten Fl•chen sind viel-
f•ltig : Wohn- und Gesch•fts-

bauten, Verkehrswege, Industriean-
lagen und Freizeiteinrichtungen
entzogen der Landwirtschaft in den
letzten 20 Jahren j•hrlich ca . 350 ha
intensiv genutzte Fl•che, also
haupts•chlich Acker und mehr-
schnittige Wiesen . Wenn dieser
Trend nicht gestoppt wird, verblei-
ben der Landwirtschaft letztendlich
nur mehr die wenig ertragreichen
und schwer bearbeitbaren Steilh•n-
ge sowie die Hochlagen. Damit w•-
re die Existenz der landwirtschaftli-
chen Betriebe ernsthaft gef•hrdet,
mittel- bis langfristig sogar unmƒg-
lich. För Krisenzeiten, die wir ja nie
ausschlie„en kƒnnen, mu„ jedoch
Vorsorge för eine mƒglichst hohe Ei-
genproduktion getroffen und daher
eine entsprechende Reserve an er-
tragreichen Bƒden sichergestellt
werden . W•hrend der Wald in ‡ster-
reich durch das Forstgesetz generell
geschötzt ist, gibt es för die hoch-
wertigen landwirtschaftlichen Fl•-
chen keinen ausreichenden Schutz
gegen die diversen Nutzungsan-
spröche, der eine Krisenvorsorge er-

mƒglicht, wie sie in der Schweiz
durch die sogenannten Fruchtfol-
gefl•chen bereits seit l•ngerem be-
trieben wird. Mit der Festlegung
landwirtschaftlicher Vorrangfl•chen
soll also eine Mindestreserve an
wertvollen landwirtschaftlichen Bƒ-
den sichergestellt werden; hier darf
kein Bauland und keine Sonderfl•-
che im Freiland gewidmet werden,
die im Widerspruch zur landwirt-
schaftlichen Nutzung steht .

Die landwirtschaft-
lichen Vorrang-
fl•chen in den
Kinderschuhen

Die "Geburtsstunde" der landwirt-
schaftlichen Vorrangfl•chen schlug
im Juli 1979, als das erste regionale
Entwicklungsprogramm för den Pla-
nungsraum Sellrain verordnet wur-
de. In dieser Regionalplanung, die
vor allem wirtschaftliche Verbesse-
rungen in diesem unzureichend
entwickelten Tal zum Ziel hatte, wur-
de erstmals der Versuch unternom-
men, rechtsverbindlich Fl•chen fest-
zulegen, wo eine Widmung als Bau-
land ausgeschlossen war und nur
landwirtschaftliche Geb•ude (so-



fern im Freiland zul•ssig) errichtet
werden durften . Diese Bereiche wur-
den in einer Karte, die Teil der Ver-
ordnung ist, im Maüstab 1 : 50 .000
dargestellt; die Kriterien för die Ab-
grenzung der Vorrangfl•chen wa-
ren noch recht verschwommen und
eher 'pragmatisch' - erst im Laufe
folgender Jahre und weiterer Regio-
nalplanungen wurden einheitliche
Richtlinien erarbeitet, die eine ob-
jektive und auch Einspröchen
standhaltende Ausweisung dieser
Zonen besonderer landwirtschaftli-
cher Eignung ermƒglichten . Auch
waren, röckblickend, diese Fl•chen
im Sellraintal vergleichsweise recht
klein, da der hochalpine Gel•nde-
charakter dieser Kleinregion keine
grƒüeren, ebenen, gut bewirtschaft-
baren Bereiche zul•üt . Trotz dieser
fachlichen Einschr•nkungen muü
der seinerzeitige Schritt als richtig
beurteilt werden. Zum ersten Mal
war durch Landesverordnung eine
Bindung der Gemeinde hinsichtlich
der Fl•chenwidmung gegeben,
wurden indirekt Siedlungsgrenzen
durch das Land festgelegt .
Die der Sellraintal-Regionalplanung
folgenden Entwicklungsprogram-
me för weitere neun Kleinregionen
Tirols folgten bezöglich der landwirt-
schaftlichen Vorrangfl•chen der
nunmehr vorgegebenen Richtung,
wobei nach wie vor der Maüstab för
die planliche Darstellung (bis auf ei-
ne Ausnahme) 1 : 50.000 war. Dies
hatte den Nachteil der erforderli-
chen Generalisierung der Fl•chen-
abgrenzung in der Karte, eine oft-
mals nur schwere Umsetzung der
planlich ausgewiesenen Vorrang-
fl•chen in der Natur - vor allem ein
Problem för die betroffenen Ge-
meinden - sowie „berschneidun-
gen von Bauland oder Verkehrswe-
gen mit Vorrangfl•chen in der plan-
lichen Darstellung, die tats•chlich
gar nicht gegeben waren, auf-
grund von Druckunsch•rfen oder
Zeichenungenauigkeiten . Die Krite-
rien för die Ausweisung von land-
wirtschaftlichen Vorrangfl•chen
waren hingegen mittlerweilen aus-
gereift, entsprechend fachlich un-
termauert, för das ganze Land ein-
heitlich und standen daher in der
Diskussion meist auüer Streit .

Im rechtlichen Verfahren zur Erlas-
sung der regionalen Entwicklungs-
programme und damit auch zur
Ausweisung der jeweiligen landwirt-
schaftlichen Vorrangfl•chen hatten
die Gemeinden des Planungsge-
biets sowie die drei Interessenvertre-
tungen, nicht jedoch die betroffe-
nen Grundeigentömer, das Recht
der Stellungnahme . Dies war sicher
mit ein Grund daför, daü in den
meisten Kleinregionen, för die Re-
gionalplanungen erarbeitet wur-
den, die Verordnung dieser 'Wid-
mungsverbotszonen' recht pro-
blemlos öber die Böhne ging, wenn
auch in einigen Gemeinden - insbe-
sondere im Tiroler Unterland - viel
Aufkl•rungsarbeit erforderlich war
und in langen, oftmals heiüen Dis-
kussionen mit den Gemeinder•ten
Kompromisse bei der Fl•chenab-
grenzung gefunden werden muü-
ten .

Die landwirtschaft-
lichen Vorrang-
fl•chen heute
und morgen

Ein neuer Weg bezöglich der Erfas-
sung und Verordnung der Vorrang-
fl•chen wurde 1986 mit der Regio-
nalplanung för die Kleinregion 'Telfs
und Umgebung' beschritten, der er-
sten nach der Raumordnungsge-
setznovelle von 1983, die den je-
weils betroffenen Grundeigentö-
mern das Recht der Stellungnahme
zu den vorgesehenen Vorrangfl•-
chen einr•umt. Um diese auch ein-
deutig und för jeden erkennbar kar-
tographisch darstellen zu kƒnnen,
wurden nun sowohl för die Kartie-
rung im Gel•nde als auch för den
rechtsverbindlichen Verordnungs-
plan Luftbilder im Maüstab etwa 1
10 .000 verwendet. Seit der Regio-
nalplanung 'Wipptal' (1986) wer-
den Orthophotos (Luftbilder mit
maüstabsgetreuer Darstellung) da-
för herangezogen . Hier ist alles, vom
schmalen Bach öber den Heustadel
und die kleine Baumgruppe bis hin
zum Weg und Sportplatz sowie den

Flurgrenzen erkennbar, sodaü nicht
nur eine problemlosere Abgrenzung
ermƒglicht wird, sondern auch im
Auflageverfahren zweifelsfrei fest-
gestellt werden kann, ob Grund-
stöcke innerhalb der Vorrangfl•che
liegen oder nicht . Diese Vorgangs-
weise hat sich bew•hrt und wird
auch könftig beibehalten werden .

Mit der Einbindung der betroffenen
Grundbesitzer ins Verfahren ist nun-
mehr ein börgernaher Weg einge-
schlagen worden, der naturgem•ü
för die Verfahrensabwicklung einen
wesentlich hƒheren Arbeitsaufwand
bedingt. Vor allem ist in verst•rktem
Maü Aufkl•rungsarbeit erforderlich
und mössen Miüverst•ndnisse und
ungerechtfertigte Beförchtungen
ausger•umt werden. Daü hier nicht
in jedem Einzelfall ein letzter Kon-
sens gefunden werden konnte, liegt
in der Natur der Sache. Vor allem
aber muü immer wieder darauf hin-
gewiesen werden, daü die Festle-
gung einer landwirtschaftlichen
Vorrangfl•che nicht mehr und nicht
weniger als die Sicherung von Frei-
land in diesem Bereich bedeutet . In
den meisten F•llen wörden diese
Fl•chen auch ohne diese 'Schutz-
maünahme' nicht als Bauland ge-
widmet werden. Doch wird mit der
Verordnung des Landes ein groüer
Druck von den Gemeinden genom-
men, den Wönschen des einzelnen
Eigentömers - för den öbrigens ja
keinerlei Rechtsanspruch auf Bau-
landwidmung gegeben ist - zu ent-
sprechen .Zudem wird seitens des
Landes vorausschauend und nach
einheitlichen Grunds•tzen (und
nicht erst im einzelnen Genehmi-
gungsverfahren) festgelegt, wo
Baulandwidmungen ausgeschlos-
sen sind .

Derzeit sind also in Tirol landwirt-
schaftliche Vorrangfl•chen sowohl
(gegenw•rtig noch in öberwiegen-
der Zahl) im Maüstab 1 : 50.000 als
auch im Maüstab 1 : 10.000 ausge-
wiesen, wobei letztere durch die Ein-
bindung der Betroffenen im Festle-
gungsverfahren wesentlich st•rker
auch von 'unten' mitgetragen wer-
den .



Im Sinne einer fachlich notwendi-
gen Weiterentwicklung soll die Fest-
legung von landwirtschaftlichen
Vorrangflöchen künftig durch die
Ausweisung über„rtlicher Grünzo-
nen abgel„st werden (siehe über-
nöchsten Beitrag) . Bis dieses Bear-
beitungskonzept greift, werden in
Kleinregionen, in denen die ur-
sprünglichen Regionalplanungen
auslaufen, im Sinne einer •ber-
gangsl„sung neue Entwicklungs-
programme verordnet, die nun-
mehr ausschlie…lich die landwirt-
schaftlichen Vorrangflöchen umfas-
sen .
Diesbezüglich liegen nun die ersten

beiden Planungen und damit auch
die ersten Erfahrungen vor: Im Ge-
gensatz zum Vorderen und Hinteren
Zillertal (siehe folgenden Beitrag)
konnte das Begutachtungsverfah-
ren für das Vorrangflöchenentwick-
lungsprogramm "Reutte und Umge-
bung" ohne gr„…ere Probleme ab-
gewickelt werden . Die böuerliche
Bev„lkerung dieses zentralen Teils
des Au…erferns steht insgesamt dem
Ziel des Schutzes von guten land-
wirtschaftlichen B„den au…eror-
dentlich positiv gegenüber. In etli-
chen Gemeinden wurde sogar eine
Ausweitung der Vorrangflöchen
und damit die Sicherung von noch

2`1r"'-
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mehr Flöche vor Verbauung gefor-
dert. Mittlerweile wurde ein Vorrang-
flöchenentwicklungsprogramm für
"Reutte und Umgebung" im LGBL .
Nr. 62/91 kundgemacht und ist in
Kraft .

Ausschnitt aus einer •bersicht
über die landwirtschaftlichen Vor-
rangflöchen (hier dunkel darge-
stellt), die im regionalen Entwick-
lungsprogramm für die Kleinre-
gion 9ƒ Teils und Umgebung" aus-
gewiesen wurden.



Maünahmen zur
Erhaltung der Land-
wirtschaftlichen
Fl•chen sind
dringend notwendig

Nur etwa 11,2 % oder rund 124 km 2
der Katasterfl•che des Zillertales
sind als Dauersiedlungsraum anzu-
sprechen . Davon entfallen ca. 34 km 2
auf den Talboden zwischen Strass
und Mayrhofen . Von dieser Fl•che
sind derzeit wiederum 6,5 km 2 als
Bauland in den Fl•chenwidmungs-
pl•nen ausgewiesen. Hier treffen
die verschiedensten Nutzungen -
Landwirtschaft, Wohnen, Tourismus,
Wirtschaft - aufeinander und kon-
kurrieren in ihren Raumanspröchen .
Die Baut•tigkeit hat seit dem Jahre
1971 sprunghaft zugenommen :
1971 - 5.161 H•user, 1981 - 6.625
H•user .
Genaue Erhebungen öber den tat-
s•chlichen Fl•chenverbrauch lie-
gen nicht vor . Aus Luftbildauswer-
tungen ergibt sich aber, daü bei-
spielsweise ein Viertel des Talbodens
zwischen Zell und Mayrhofen ver-
baut ist. In diesem immer knapper
werdenden Lebensraum muü die
Landwirtschaft ihre Versorgungs-
funktion erföllen . Will man sie nicht
auf die ungönstigen Standorte ver-
dr•ngen oder die Intensivierung
weiter vorantreiben, so bleibt nur, ihr
die besten Fl•chen för die Zukunft
zu sichern .

Neufestlegung der
landwirtschaftlichen
Vorrangfl•chen

Die Kartierung der landwirtschaftli-
chen Vorrangfl•chen auf entzerrten
Luftbildern im Maüstab 1 : 10.000 er-
folgte von Mitte September bis Mitte
November des Vorjahres . Grundlo-
ge hierför war im wesentlichen die
Kartendarstellung im Maüstab 1
58 .270 der 'alten' Verordnung aus
dem Jahre 1981 mit den ƒnderun-

Landwirtschaftliche
Vorrangfl•chen im

Zillertal
Martin SAILER Dipl .-Ing ., Abteilung Ic-Landesplanung

gen aus dem Jahre 1987 . För die er-
ste Abgrenzung im Siedlungsbe-
reich war zun•chst die Bauland-
grenze laut göltigem Fl•chenwid-
mungsplan maügebend . Dieser
Vorentwurf wurde dann mit der för
die „rtliche Fl•chenwidmungspla-
nung im Genehmigungsverfahren
fachlich zust•ndigen Abteilung
VId3 abgestimmt . Bereits in diesem
fröhen Planungsstadium wurden
vorsorglich Fl•chen för den Ge-
meinbedarf (Gewerbegebiet, sozia-
ler Wohnbau, Freizeiteinrichtung)
aus den Vorrangfl•chen ausge-
nommen .

Intensive Informa-
tionst•tigkeit in der
Entwurfsausarbei-
tung
In einem ersten informellen Arbeits-
schritt im Vorfeld des eigentlichen
Verfahrens wurde dieser Planungs-
stand in jeder Gemeinde pr•sen-
tiert. Es sollten damit die sensibel-
sten Bereiche im vorhinein erhoben
werden . Ebenfalls wurde der Regio-
nalbeirat des Vorderen und des Hin-
teren Zillertales informiert. Es schlos-
sen sich weitere informelle Pr•sen-
tationen des Abgrenzungsvorschla-
ges an, wobei den Börgermeistern
die Einladung des Zuh„rerkreises
öberlassen blieb. Der Rahmen war
durchaus unterschiedlich - vom
'kleinen Kreis' mit Gemeinde- und
Ortsbauernrat bis zur Informations-
veranstaltung im Europahaus in
Mayrhofen . Bei diesen Besprechun-
gen wurde das Konzept zur Auswei-
sung von landwirtschaftlichen Vor-

rangfl•chen sowie das eigentliche
Verfahren unter besonderer Hervor-
hebung des Rechtes der schriftli-
chen Stellungnahme jedes Grund-
besitzers dargestellt .

Behandlung der
Stellungnahmen der
Grundbesitzer

Quelle: Arbeitsbuch Umweltschutz 9
…Raum" (Politische Akademie, Wien 1989)

Mitte M•rz 1991 wurden die Entwör-
fe einer Neufestlegung der landwirt-
schaftlichen Vorrangfl•chen den
Gemeinden im Rahmen des formel-
len Verfahrens zur „ffentlichen Ein-
sichtnahme öber einen Zeitraum
von vier Wochen zugesandt . In offe-
ner Frist erfolgten 244 Einspröche
von Grundbesitzern gegen und
zwei Einspröche för die Ausweisung
von landwirtschaftlichen Vorrang-



fl„chen. In zahlreichen Besprechun-
gen mit Gemeindevertretern, den
Grundbesitzern und den betroffe-
nen Abteilungen 1 c/Landespla-
nung, VId3/Ortsplanung sowie Ve/
Rechtsangelegenheiten der ƒrtli-
chen Raumordnung wurden die
meisten Einspr•che direkt vor Ort
behandelt. Dabei konnten noch
einmal gravierende Fehlmeinun-
gen und Mi…verst„ndnisse in bezug
auf die Rechtswirkungen und die
Vorgangsweise bei der Ausweisung
der Vorrangfl„chen ausger„umt
werden . Bei der Mehrzahl der Stel-
lungnahmen handelte es sich um
Baulandw•nsche, um den Kindern
das Eigenheim zu ermƒglichen oder
als R•ckversicherung f•r Notf„lle .

In wirklich z„hen Verhandlungen -
dem Naturell des Zillertales entspre-
chend - konnte, sofern es auch aus
Sicht der Ortsplanung vertretbar
war, in den meisten F„llen ein Kon-
sens erzielt werden. Im Durchschnitt
wurden sieben von zehn Einspr•-
chen zum Teil oder vollst„ndig be-
r•cksichtigt .

Planungsstand :
2.700 ha landwirt-
schaftliche Vorrang-
fl„chen im Zillertal

Nach Einarbeitung der schriftlichen
Stellungnahmen der Grundbesitzer,
der Stellungnahmen der Gemein-
den und der Kammern sowie an-
schlie…ender Behandlung in den zu-
st„ndigen Raumordnungsgremien
wurde das neue Entwicklungspro-
gramm •ber die Festlegung von
landwirtschaftlichen Vorrangfl„-
chen von der Landesregierung am
22.7.1991 als Verordnung erlassen
und im LGBI . Nr. 63/1991 und Nr . 64/
1991 kundgemacht. Von den insge-
samt 2.700 ha landwirtschaftlicher
Vorrangfl„chen im Zillertal entfallen
ca. 1 .900 ha auf den Planungsraum
'Vorderes Zillertal' (Strass-Stumm)
und etwa 800 ha auf den Planungs-
raum 'Hinteres Zillertal' (Aschau-
Mayrhofen) .

	

†

KLEINREGIONEN TIROLS MIT LANDWIRTSCHAFTLICHEN VORRANGFLAECHEN

Legende :

ü Kleinregion mit Landwirt-
schaftlicher Vorrangflasche

1 . Inneres Pitztol

2 . Aeusserss Pitztal

( 4 ) Mieminger Plateau
(in Ausarbeitung)

9 . Telfs und Umgebung

Kartographie : AdTLReg ./Abt .lc-Lpl .(TIRIS) 1 6 . Wipptal

21 . Brixental
29 . Wildechoenau

Quelle : AdTLReg ./Abt .lc-Landesplanung

öberƒrtliche Gr•nzonen-
eine planerisch not-

wendige Weiterentwick-
lung

Hans-J•rgen FISCHLER Dipl .-Ing ., Abteilung Ic-Landesplanung

n Tirol wurden - wie die obige Ab-
bildung zeigt - bisher f•r 12 der 55
Kleinregionen (Planungsr(jume)

regionale Entwicklungsprogramme
erstellt, in denen 'landwirtschaftli-
che Vorrangfl„chen' und auch Vor-
sorgegebiete f•r sp„tere Unter-
schutzstellungen nach dem Natur-
schutzgesetz festgelegt wurden . F•r
die restlichen Planungsr„ume wur-
den noch keine derartigen Festle-
gungen getroffen. In den meisten
dieser Kleinregionen ist allerdings
auch ein gro…er und in vielen ein
•berdurchschnittlich hoher Kultur-
landverlust zu beklagen . Nicht nur
f•r die Landwirtschaft wertvolle Fl„-
chen sondern auch f•r die Erf•llung
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47 . Oberes Lechtol

49 . Reutte und Umgebung

54 . Vorderes Zillertal

55 . Hinteres Zillertal

anderer Freilandfunktionen wie Er-
holungsnutzung, ƒkologischer Aus-
gleich oder f•r das Landschaftsbild
wichtige Fl„chen gehen perma-
nent zugunsten verschiedener Bau-
ma…nahmen verloren . Sie gehen in

Wer hat gute Veririad
und hilft uns unser
Grundst•ck in Bauland umzu-
widmen? Gute Bezahlung Zu-
schriften an TI u

	

Nre
kw542966.16

Tiroler Tageszeitung vom 17. 10. 1991 :
Die ‡Angriffe" auf das Gr•nland werden
bereits via Inserat eingeleitet .



einem Dauersiedlungsraum verlo-
ren, der von vorneherein nur einen
•uüerst beschr•nkten Handlungs-
spielraum zul•üt und in dem derzeit
schon ca . 11 % als Bauland gewid-
met sind .

Regierungsbeschluü
zur Ausarbeitung von
Grönzonenentwick-
Iungsprogrammen

Solchen Tendenzen eines unkontrol-
lierten, st•ndig schleichenden Ver-
lustes an Fl•chen, die wichtige Frei-
landfunktionen haben, soll auf-
grund des Regierungsbeschlusses
vom 22.7 .1991 entgegengewirkt
werden . Mit ihm wurde der öberƒrtli-
chen Raumordnung im Lande der
Auftrag erteilt, för Kleinregionen mit
besonders dynamischer Siedlungs-
und Wirtschaftsentwicklung Ent-
wicklungsprogramme öber die Fest-
legung öberƒrtlicher Grönzonen
auszuarbeiten. Die Grönzonen sol
len sich auf den Dauersiedlungs-

raum beziehen. Bei der Auswahl der
Kleinregionen ist nach Dringlichkeit
vorzugehen . Das heiüt, mit der Aus-
arbeitung soll in jenen Regionen be-
gonnen werden, in denen in der
Vergangenheit eine starke, öber-
durchschnittliche Fl•cheninan-
spruchnahme durch Siedlungst•-
tigkeit gegeben war bzw . eine sol-
che Entwicklung för die Zukunft zu
erwarten ist .
Die Rechtswirkungen, die mit der
Festlegung von Grönzonen durch
die öberƒrtliche Raumordnung ver-
bunden sind, liegen darin, daü die
betroffenen Grundstöcke nicht als
Bauland gewidmet werden dörfen
und des weiteren nicht als Sonder-
fl•che im Freiland, die mit der Frei-
landfunktion nicht vereinbar ist .
Zum Beispiel wörden unmittelbar
mit der landwirtschaftlichen Nut-
zung der entsprechenden Grund-
stöcke zusammenh•ngende Bau-
ten mƒglich sein . Wenngleich die
Rechtswirkungen im einzelnen
noch nicht endgöltig definiert sind,
so wird auch bei der Planung und
Errichtung von Infrastruktureinrich-
tungen auf die Schonung dieser
Grönzonen bestmƒglich Bedacht
zu nehmen sein .

Mit der Ausweisung von Grönzonen
geht die öberƒrtliche Raumord-
nung Tirols - in planerischer Weiter-
entwicklung der landwirtschaftli-
chen Vorrangfl•chen - einen Weg,
der zunehmend auch in anderen
ƒsterreichischen Bundesl•ndern
beschritten wird . Bereits 1977 wur-
den in Vorarlberg, in den Talsohlen
von Rheintal und Walgau öberƒrtli-
che Freifl•chen verbindlich durch
die Landesregierung festgelegt, um
ein fl•chenverschwendendes Aus-
ufern der Besiedelung zu verhin-
dern. Auch in anderen ƒsterreichi-
schen Bundesl•ndern wurden mitt-
lerweile Raumordnungspl•ne mit ri-
gorosen Grenzen för die Siedlungs-
entwicklung erlassen .

Der Auftrag, der mit den Grönzo-
nen-Entwicklungsprogrammen ver-
folgt wird, ist an sich schon in den
Zielsetzungen des Tiroler Raumord-
nungsgesetzes („ 1 Abs . 1 lit . b, c und
e) enhalten, in denen aufgerufen
wird, för die Erhaltung und Pflege
der Umwelt, för die Erhaltung und
zeitgem•üe Entwicklung der Land-
wirtschaft und för die Schaffung
und Erhaltung von Erholungsmƒg-
lichkeiten vorzusorgen .

die Festlegung öberƒrtlicher Grönzonen
kann das Zusammenwachsen von Sied-
lungen verhindern
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Erhalt zusammen-
höngender, für Land-
wirtschaft, ƒkologie,
Erholungsnutzung
und Landschaftsbild
wichtiger Flöchen
Das primöre Ziel, das mit der Festle-
gung der über•rtlichen Grünzonen
verfolgt wird, hei„t - angesichts ei-
nes in einem erschreckenden Aus-
ma„ von statten gehenden Wan-
dels und Verlustes an "freier" Land-
schaft im Dauersiedlungsraum - hier
gro„e zusammenhöngende Land-
schaftsteile zu sichern .

Im einzelnen wird bei der Abgren-
zung und Beurteilung einer "Grünzo-
nenwürdigkeit" getrachtet werden,

(1) die röumlichen Voraussetzungen
für eine leistungsföhige Landwirt-
schaft,

(2) die Funktionsföhigkeit des Natur-
haushaltes,

(3) die Erholungsfunktion und

(4) wichtige Elemente des Land-
schaftsbildes

zu erhalten .
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Foto. Pichler

In der Praxis wurden zu (1) mit der
Ausweisung von "landwirtschaftli-
chen Vorrangflöchen" schon reich-
lich Erfahrungen gemacht . Sie wer-
den in den vorausgehenden bei-
den Artikeln ausführlich behandelt,
weshalb auf eine nöhere Darstel-
lung der Vorgangsweisen verzichtet
werden kann . 'Neuer' für die Praxis
und erlöuterungsbedürftig sind hin-
gegen die Punkte (2) bis (4) .

Einen funktionsföhigen Naturhaus-
halt zu erhalten (2) mag zunöchst
ein wenig nach Leerformel klingen .
Es wird dabei darauf ankommen, je-
ne Teile der freien Landschaft "her-
auszuschölen', die besonders wich-
tige •kologische Funktionen im Ge-
samtraum wahrnehmen - etwa in
Hinsicht auf eine Biotopvernetzung
oder als Rückzugsraum für die Tier-
und Pflanzenwelt . Bereits bestehen-
de rechtskröftige Schutzgebiete
nach dem Naturschutzgesetz oder
dem Wasserrecht, die dabei berührt
werden, schlie„en eine Grünzonen-
festlegung nicht aus. In Ergönzung
zu den Intentionen des gesetzlichen
Naturschutzes, der sich auf heraus-
ragende Biotope konzentriert, wird
die Grünzonenplanung dem
Aspekt einer Vernetzung solcher Be-
reiche mit dem Umland besonderes
Augenmerk schenken. Wald, der

•kologisch wertvoll, landschaftlich reizvoll und
wichtig für die Naherholung . . . .
sollten solche Landschaftsteile bebaut werden?

schon vom Forstgesetz her ge-
schützt ist, wird im allgemeinen
nicht für eine Grünzonenfestlegung
in Frage kommen .

Als fachlich fundierte Grundlage für
die •kologische Bewertung der ver-
schiedenen Grundstücke wird eine
Biotopkartierung dienen, die lan-
desweit durchgeführt wird und mit
der das Institut für Botanik der Uni-
versitöt beauftragt wurde .

Viele der für eine agrarische Produk-
tion und für den Naturhaushalt be-
sonders wertvollen Flöchen werden
auch für eine Erholungsnutzung (3)
bedeutend sein und von Einheimi-
schen oder Gösten zur Freizeitge-
staltung herangezogen. In Tirol k•n-
nen zwar Erholungs- und Freizeitak-
tivitöten noch in h•here Regionen
verlagert werden . Trotzdem sollten
solche "Psychotope" auch im Dau-
ersiedlungsraum in der Nöhe von
Siedlungen zur Verfügung stehen .
Insbesondere in den Ballungsröu-
men mit vielen Menschen und viel
verbauter Flöche ist es in dieser Be-
ziehung schon zu Verknappungsef-
fekten gekommen .

Zur Heimat, zum "Psychotop", in
dem man sich wohlfühlt oder zu ei-
nem Urlaubsort, den man gerne
aufsucht, geh•ren auch optische
Bild-Qualitöten (4) . Ein Siedlungs-
band, das sich kilometerweit ent-
lang einer Stra„e oder eines Tales
zieht, st•rt ebenso wie die Verhütte-
lung einer Landschaft, die für sich
allein schon reizvoll ist . Aufgabe der
über•rtlichen Grünzonenplanung
wird es sein, Charakteristika des
gro„röumigen Landschaftsbildes zu
erfassen und daraus die zum Erhalt
des typischen Erscheinungsbildes
notwendigen "Freihaltema„nah-
men" abzuleiten und als zusötzli-
ches Element in die Abgrenzung der
Grünzonen einzubringen .

Wie sich zeigt, wird es in der Praxis
gar nicht m•glich sein, alle Funktio-
nen, die Landschaft haben kann, zu



trennen und ihnen - einer Vorstel-
lung von 'rüumlicher Arbeitsteilung'
gemüö - bereichsweise den Vor-
rang einzurüumen . Dies versucht
'Gr•nzonenplanung' auch gar
nicht. Mit einem solchen vorsorgli-
chen Akt der Raumordnung sollen
nat•rliche Ressourcen, Funktionen
und Leistungen des Naturraumes,
die in ihrer Komplexitüt und Bedeu-
tung f•r den Menschen und andere
Lebewesen gar nicht günzlich er-
faöt werden kƒnnen, nachhaltig
bewahrt bleiben . Dabei gilt der
Grundsatz, daö groöe zusammen-
hüngende Bereiche mehr leisten als
kleinere, zersplitterte mit demselben
Flüchenausmaö .

Ausreichender Spiel-
raum f•r die ƒrtliche
Raumordnung

Es würe ein falsches Verstündnis von
•berƒrtlichen Gr•nzonen, wenn da-
mit die Vorstellung verbunden wird,
daö damit einer k•nftigen Sied-
lungs- und Wirtschaftsentwicklung
in den betroffenen Gemeinden die
flüchenmüöige Basis entzogen wird .
Der ƒrtlichen Raumordnung und
damit 'der Widmung von Bauland
f•r Wohn- und Wirtschaftszwecke
soll ein ausreichender Spielraum
eingerüumt werden, wobei an fol-
gende Vorgangsweise gedacht ist :
Auf der Basis einer Abschützung des
regionalen Baulandbedarfes wird in
Zusammenarbeit mit Regions- und
Gemeindevertretern ein Siedlungs-
verteilungsmodell erarbeitet, das
sowohl Aussagen zum Wohnbau-
land als auch zu Gewerbe- und In-
dustriebauland trifft .

Darauf aufbauend werden dann im
Endeffekt jeder Gemeinde Entwick-
lungsreserven eingerüumt, die auf
alle Fülle •ber den Bedarf nach
dem Siedlungsverteilungsmodell
hinausgehen . In einer anderen Be-
trachtungsweise heiöt das aller-
dings nicht, daö jedes Grundst•ck
auöerhalb der Gr•nzonen schon
Baulandeignung besitzt .

Verfahren mit
„ffentlichkeitsarbeit
und B•rgerbeteiligung

Das Verfahren, das bei der Ausar-
beitung der Gr•nzonen-Entwick-
lungsprogramme zur Anwendung
kommt, wird •ber die gesetzlich vor-
gesehenen Verfahrensschritte hin-
ausgehen. Diese beinhalten

- die Abgabe einer Stellungnah-
me durch Gemeinde und Interes-
sensvertretungen zum Entwick-
lungsprogramm innerhalb von drei
Monaten,

- eine vier-wƒchige Auflage der
Gr•nzonenentw•rfe, bei der die be-
troffenen Grundeigent•mer das
Recht zu schriftlichen Stellungnah- .
men haben, die an die Landesre-
gierung weiterzuleiten sind und

- …uöerungen der Beratungsor-
gane in den Kleinregionen und der
Raumordnungskonferenz, die die
Landesregierung nach Abschluö
des Begutachtungsverfahrens ein-
zuholen hat .

Es ist vorgesehen, dar•ber hinaus
schon vor der Einleitung des Verfah-

R
und Bodenpo-

litik waren in den vergange-
nen Jahrzehnten weitgehend

vom ƒkonomischen Wachstums-
denken geprügt . Der Ausdruck die-
ser „konomisierung der Bodenpoli-
tik lag darin, daö man die anhalten-
de Umwandlung von landwirt-
schaftlichen Bƒden in Bauland und
den damit einhergehenden Wert-
zuwachs an diesen Liegenschaften

rens mit Vortrügen, Informationsbro-
sch•ren, allenfalls auch Ausstellun-
gen ein Problembewuötsein und so-
weit als mƒglich auch ein Verstünd-
nis zur Notwendigkeit der raumord-
nerischen Eingriffe zu schaffen . Die
„ffentlichkeitsarbeit soll dann auch
den Planungsvorgang begleiten,
neben den Regionalbeirüten sollen
auch andere Gruppen bzw. die „f-
fentlichkeit beteiligt werden . Insbe-
sondere ist auch an die Durchf•h-
rung eines Vorverfahrens gedacht,
das dem rechtsverbindlichen Be-
gutachtungsverfahren vorgestaffelt
ist und die beabsichtigte Gr•nzo-
nenfestlegung fr•hzeitig darlegt .

Bei der gemeinsamen Erarbeitung
dieser Entwicklungsprogramme wird
es sicherlich nicht leicht sein, zu ei-
nem Ausgleich verschiedener diver-
gierender Interessen zu kommen . Die
Festlegung von Gr•nzonen ist aller-
dings ein wesentlicherTeil aus einem
B•ndel raumordnerischer Maönah-
men, deren Umsetzung in den nüch-
sten Jahren notwendig sein wird,
wenn - insbesondere auch in Hin-
sicht auf ein sich zusammenschlie-
öendes Europa - ein lebenswertes Ti-
rol erhalten bleiben soll .
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Bessere Verkn•pfung
zwischen Grundverkehr
und Raumordnung tut not
EG-Integration als besondere Herausforderung

Josef GUGGENBERGER Dr ., Landesgrundverkehrsreferent

vorderhand als Steigerung des Brut-
toinlandsproduktes und damit als
Wohlfahrtszuwachs deutete .

Der Boden hat nicht nur eine wirt-
schaftliche Dimension, sondern dar-
•ber hinaus auch noch eine Reihe
anderer Aufgaben . Heute erkennt
man, daö der Verlust der Multifunk-
tionalitüt des Bodens letztlich dem
Verlust

	

unserer

	

Lebensqualitüt



gleichkommt . Bodenpolitik ist aus
der Einsicht heraus zu betreiben,
'da• jede Art menschlichen Han-
delns nachhaltig und auf Dauer nur
dann sinnvoll müglich ist, wenn prin-
zipiell die Naturgrundlagen spar-
sam und schonend in Anspruch ge-
nommen werden' (Deutsche Bun-
desregierung 1985) .

Gro•e Bodenknappheit
in Tirol - sparsame
Bodenverwendung
ist dringend notwendig
Aufgrund der Oberflöchenbeschaf-
fenheit unseres Landes ist die Dau-
ersiedlungsflöche besonders ge-
ring . Nur rd . 1/10 unserer Landesflö-
che ist fƒr die bauliche und intensi-
vere landwirtschaftliche Nutzung
geeignet. Rd. 800 ha von diesem
1/10 unserer Landesflöche werden
jöhrlich verbaut. Es ist dies die Inten-
sivflöche zweier durchschnittlich
gro•er Gemeinden in unserem
Land .

Allein in Tirol hat in den letzten zwei
Jahrzehnten der Geböudebestand
um ca. 50 .000 Objekte zugenom-
men. Wöhrend in den anderen Be-
zirken unseres Landes der Woh-
nungsbestand sich durchschnittlich
um 10-15% vergrü•ert hat, ist er im
Bezirk Kitzbƒhel innerhalb dieses
Zeitraumes jedoch um 30% ange-
stiegen . Vor allem in den fƒr den
Tourismus interessanten Gebieten
unseres Landes ist eine besonders
starke Zunahme des Wohnungsbe-
standes gegeben ; dies nicht zuletzt
durch die Errichtung von vielen
Zweitwohnsitzen .

Gro•er zusötzlicher
Wohnungs- und
damit auch Platz-
bedarf
Hauptursache fƒr den steigenden
Siedlungsflöchenverbrauch ist auch
die wachsende Zahl der Haushalte .

Hat die üsterreichische Bevülkerung
im Zeitraum 1971 - 1981 um 1 % zu-
genommen, so ist die Zahl der Haus-
halte in diesen Jahren um 9% ge-
stiegen. Diese Entwicklung hat sich
in den 80er Jahren fortgesetzt . Be-
trug der Wanderungsgewinn in die-
sen Jahren noch 7 .000 - 10 .000 Per-
sonen jöhrlich, so föllt die Zahl der
Zuwanderer in „sterreich ab 1989
deutlich hüher aus .

Tirol ist bei der knappen Bodenreser-
ve, beim recht deutlichen Bevülke-
rungswachstum und -zuzug vom zu-
sötzlichen Wohnungs- und Flöchen-
bedarf besonders betroffen . Der in
der Zukunft erforderliche Wohnbau
zeigt, da• eine Siedlungsflöchener-
weiterung (mit allen Folgeproble-
men) die nöchste Zukunft noch in
vermehrtem Ausma• dominieren
wird . Gerade in der Siedlungspolitik
besteht ein beachtlicher Hand-
lungsbedarf. Eine flöchensparende
Siedlungspolitik hat also eine zu-
tiefst volkswirtschaftliche und sozial-
politische Dimension .

EG-Integration bringt
verstörkten Nach-
fragedruck
Die Verwirklichung der EG-Grund-
freiheiten, der Freizƒgigkeit der Ar-
beitnehmer, der Niederlassungsfrei-
heit, der Dienstleistungsfreiheit und
der Kapitalverkehrsfreiheit steht mit
dem Inkrafttreten des EWR am
1 .1 .1993 unmittelbar bevor. Bei der
Ausƒbung dieser vier Grundfreihei-
ten dƒrfen EG-Bƒrger nicht diskrimi-
niert werden, d .h . sie sind mit Inlön-
dern gleich zu behandeln. Dies hat
zur Folge, da• die heutigen Aus-
löndergrundverkehrsbestimmungen,
welche an die auslöndische Staats-
bƒrgerschaft anknƒpfen, Bƒrgern
des EWR gegenƒber nicht mehr an-
wendbar wören .
Eine vüllige Liberalisierung des
Grunderwerbs in unseren Regionen
mit guter Erreichbarkeit vom sƒd-
deutschen Raum, wie auch vom
oberitalienischen Raum her wƒrde
die Auslöndernachfrage nach
Zweitwohnsitzen sprunghaft heben .
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Allein die bestehenden rechtlichen
Grundlagen der Raumordnung
wƒrden dieser verstörkten Nachfra-
ge nicht standhalten künnen .

Versuche, höufig auftretende spö-
tere Zweckentfremdungen fƒr den
'Eigenbedarf' errichteter Wohnbau-
ten durch Verkauf oder Vermietung
(zum Teil ƒber 'Strohmönner') an
Zweitwohnsiedler (vor allem aus
dem Ausland) zu verhindern, schei-
tern daran, da• Bau- und Raumord-
nungsrecht nur auf die Baufƒhrung,
nicht jedoch auf die spötere Nut-
zung Einflu• nehmen künnen und
die Einhaltung von diesbezƒglichen
Fürderungsauflagen kaum kontrol-
lierbar wöre .

Die EG wird uns keine
Ausnahme in der
…Bodenfrage" gewöhren ;
es darf kein
Interregnum" in dere3

Grund- und Boden-
frage geben :
Wir mƒssen uns selber durch eine in-
nerstaatliche gesetzliche Neuord-
nung helfen . Die im EWR-vereinbar-
te 3-jöhrige †bergangsfrist mit
†bergabsklausel hilft uns nur be-
grenzt. Kein EWR-Auslönder wird vor
den Grundverkehrsbehürden ab
1 . 1 . 1993 behaupten, einen Zweit-
wohnsitz erwerben zu wollen - in
diesem Fall wören die geltenden
auslöndergrundverkehrsgesetzlichen
Regelungen in der †bergangsfrist
noch anwendbar - sondern viel-
mehr durch ein fingiertes Dienstver-
höltnis (Freizƒgigkeit) oder im Wege
einer Briefkastenfirma (Niederlas-
sungsfreiheit) schon ab 1 . 1 . 1993
ein Haus, eine Wohnung oder ein
unbebautes Grundstƒck haben
wollen . Fƒr solche Fölle wƒrde die
vereinbarte †bergangsfrist nicht wir-
ken . Wir mƒssen also schon mit Be-
ginn des EWR entsprechende
(neue) grundverkehrsgesetzliche
Regelungen haben, um solchen
Mi•bröuchen und Umgehungs-



m•glichkeiten rechtzeitig und wirk-
sam vorzubeugen . Die Verwirkli-
chung der vier Grundfreiheiten ist
sozusagen der 'Pfeiler' der EG-Wirt-
schafts- und Rechtsordnung . Wir
werden nicht in einer geschützten
Werkstƒtte sein, es wird uns kein
'exotischer Garten' garantiert wer-
den .

Die einzelnen Bundeslƒnder müs-
sen in die Lage versetzt werden, sel-
ber EG-Bürger nichtdiskriminieren-
de Regelungen zu erlassen, wie sie
in den einzelnen Landesteilen für
notwendig erachtet werden . Gera-
de deshalb haben die Bundeslƒn-
der einhellig an den Bund die For-
derung gerichtet - neben dem
'Grünen Grundverkehr', also dem
landwirtschaftlichen Grundverkehr
im Freiland, auch den 'Verkehr mit
bebauten und unbebauten Bau-
landgrundstücken' in die Zustƒn-
digkeit der Lƒnder übertragen zu er-
halten . Es besteht ein akuter Hand-
lungsbedarf. Die ohnehin nur ge-
ringfügige 'Verfassungskorrektur'
muö vom Bund umgehend herbei-
geführt werden . Wir müssen bis zum
Inkrafttreten des EWR am 1 . 1 . 1993
baulandgrundverkehrsrechtliche Re-
gelungen bereits in Kraft gesetzt ha-
ben, die im wesentlichen an den
'Ganzjahreswohnsitz' anknüpfen
und neue Miöbrƒuche und Umge-
hungen vereiteln helfen . Die Zeit
drƒngt! Damit sollte die Zweit- und
Alterswohnsitzproblematik im Falle
der EG-Integration wesentlich ent-
schƒrft werden .

Beachtlicher Anteil
von Schein-, Umweg-
und Umgehungs-
geschƒften ;
keine Legalisierung
von Umgehungen ;
Verwendung für
heimischen Wohnbedarf
Statistisch bestehen in Tirol 70 .000
Zweitwohnsitze. 40.000 davon sollen
Auslƒndern geh•ren . Die 'Dunkelzif-

fer' dürfte noch h•her sein . Nur et-
wa 1 /4 von diesen auslƒndischen
Zweitwohnungs-Besitzern hat legal -
nach dem Grundbuchstand - Ei-
gentum erworben . Auslƒnder verfü-
gen also wirtschaftlich (nicht recht-
lich) - durch sogenannte Umweg-
oder Umgehungsgeschƒfte - über
etwa 30 .000 Wohnungen und Ob-
jekte in Tirol . Dies ist die Wohnbaulei-
stung von etwa 7 Jahren in unserem
Land. Ein groöer Teil von diesen Um-

gehungsfƒllen rechnet damit, daö
sie im Falle einer EG-Integration Ei-
gentum erwerben k•nnten und der
vorhandene 'Schwebezustand'
beendet würde .

Würden all diese Fƒlle der Umweg-
und Umgehungsgeschƒfte sozusa-
gen 'im Handstreich' im Zuge einer
EG-Integration legalisiert, so hieöe
dies, daö all diese Wohnobjekte ein
für allemal oder zumindest über Ge-
nerationen im Eigentum von Aus-
lƒndern wƒren und so die Zwei-
wohnsitzfunktion auf die weitere Zu-
kunft hin 'verfestigt' würde. Ein
rechtzeitig 'greifender', nichtdiskri-
minierender Baulandgrundverkehr
hƒtte hier gegenzusteuern!

Wenn nur 1/3 dieser rd . 30.000
Wohneinheiten zur Deckung des
heimischen Wohnbedarfes zusƒtz-

lich zurVerfügung stünde, dann hie-
öe dies, daö die in unserem Land
durch die Wohnungswirtschaft er-
brachte Wohnbauleistung von 2 - 3
Jahren für den heimischen Wohn-
bedarf zur Verfügung gestellt wer-
den k•nnte. Zur Schaffung von rd .
10 .000 Wohnungen würden - wenn
man dieses Modell weiterspielte -
nach der derzeitigen F•rderungssi-
tuation etwa 7 - 8 Milliarden Wohn-
bauf•rderungsmittel verbraucht . Im

In landschaftlich reizvollen Gebieten
- wie hier in M•sern - ist der Druck zur
Errichtung bzw. Begründung von Zweit-
wohnsitzen besonders groö .

Wege eines funktionierenden Bau-
landgrundverkehrs müöte es m•g-
lich sein, auch im Falle einer EG-In-
tegration an einen wesentlichen Teil
jener Wohnungen 'heranzukom-
men', worüber derzeit auslƒndische
Bürger contra legem (gegen das
Gesetz!) als Zweitwohnsitz verfügen .

Mehr Ehrlichkeit und
Sauberkeit bei Rechts-
geschƒften über
Grund und Boden

Gerade durch die Beschluöfassung
der letzten Grundverkehrsgesetzno-
velle hat der Tiroler Landtag zum
Ausdruck gebracht, daö mehr Ehr-
lichkeit und Sauberkeit bei Rechts-
geschƒften über Grund und Boden



- vorwiegend im Bauland - erforder-
lich sind. Einige Schlupfl•cher zur
Umgehung des Grundverkehrsge-
setzes wurden 'gestopft' . Umge-
hungen des Grundverkehrsgesetzes
mit den bekannten nachteiligen
Wirkungen - überfremdung des Ei-
gentums an Grund und Boden,
öbermƒ„ige Preissteigerung durch
kapitalkrƒftige auslƒndische Nach-
frager, zusƒtzliche Verknappung
der Bodenreserve sowie (weitere)
Zersiedlung des lƒndlichen Raumes
u .a .m . - sind kein 'Kavaliersdelikt' . Es
geht hier um wesentliche •ffentli-
che Interessen . Gerade deshalb
wurden Umgehungshandlungen
unter eine viel h•here Strafdrohung
gestellt . Eine gesetzliche Grundlage
för die könftige bessere Zusammen-
arbeit zwischen den Grundverkehrs-
beh•rden, dem Landesgrundver-
kehrsreferenten und den Finanzƒm-
tern wurde geschaffen .

Partnerschaft zwischen
Baulandgrund-
verkehr und Raum-
ordnung
Baulandgrundverkehr ist keine Hor-
rorvision för unser Eigentum ; jede
Panikmache schadet einer vernönf-
tigen Sachl•sung . Der Grundver-
kehr im Bauland mu„ als verlƒnger-
ter Arm' der Raumordnung und als
Verbindungsstöck zum 'Grönen
Grundverkehr' im Freiland wirken .

Der Auslƒndergrundverkehr in der
vorhandenen Form - Anknöpfung
an Staatsbörgerschaft - wƒre EG-
Börgern gegenöber nicht anwend-
bar. Die Raumordnung kann könfti-
ge (neue) Bauten 'regulieren'. Der
Baulandgrundverkehr mu„ daför
sorgen, da„ der bestehende oder
neu zu errichtende Baubestand sich
nicht durch Verkƒufe in eine falsche
Richtung (Zweit- oder Alterswohnsitz
för die sch•nsten Monate im Jahr!)
'bewegt' . Der Baulandgrundver-
kehr enthƒlt so gesehen eine we-
sentliche soziale Dimension, wenn
es gelƒnge, da„ nur ein Bruchteil
der Umgehungsfƒlle - weil auch im

Falle einer EG-Integration keine Ge-
nehmigung för einen Zweitwohnsitz
zu erreichen wƒre (Baulandgrund-
verkehr!) - för ansƒssige Personen,
för einen Ganzjahreswohnsitz Ver-
wendung fƒnde .

Grundverkehr, sei es nun landwirt-
schaftlicher Grundverkehr oder im
besonderen der Baulandgrundver-
kehr haben einen nicht unwesentli-
chen Beitrag zur sparsamen Boden-

verwendung zu leisten . So gesehen
sind Zielsetzungen und Ma„nahmen
des Grundverkehrs nicht trennbar . Ei-
ne gute Zusammenarbeit und ge-
genseitige Ergƒnzung zwischen
Raumordnung und Grundverkehr
wird uns helfen, die durch die EG-In-
tegration (sei es EWR oder EG-Beitritt)
sicherlich nicht geringer werdenden
Probleme der 'Haushaltung' mit un-
serem nur begrenzt vorhandenen
Boden 'meistern' zu helfen .

	

…

Raumordnung und
Naturschutz

Reinhard LENTNER Mag ., Abteilung Umweltschutz

D rei Beispiele am Beginn, die
vielleicht symptomatisch för
das derzeitige Verhƒltnis Na-

turschutz und Raumordnung sind .

Bsp . 1 : In Zirl wurde einer Firma die
Errichtung einer Zufahrtsbröcke zu
ihrem Grundstöck naturschutzrecht-
lich verweigert, weil die Flƒche Teil

eines sehr seltenen Feuchtgebiets-
komplexes ist . Der gegenstƒndliche
Bereich liegt im 1980 rechtskrƒftig
gewidmeten Gewerbe- und Indu-
striegebiet der Gemeinde Zirl . Der
Besitzer gibt die Kosten durch den
Wertverlust mit mehreren Millionen
an .

Foto Lentner



Bsp. 3 : Kundl - Liesfeld: Zur Vorberei-
tung von Gewerbebetriebsansied-
lungen wollte der Grundeigentü-
mer eine Flöche von ca . 18000 qm
aufschütten. Es wurde die natur-
schutzrechtliche Bewilligung ver-
sagt, weil dieser Bereich Teil eines
der letzten Feuchtgebietskomplexe
des Inntals ist . Besonders bedeu-
tend ist diese Flöche wegen ihres
hohen Reichtums an seltenen Or-
chideen und Vƒgeln . Auch hier liegt
die Flöche innerhalb eines seit 1979
rechtskröftig gewidmeten Gewer-
be- und Industriegebietes .

Es sind dies exemplarische Beispiele .
In allen diesen Föllen haben die
Bauwerber darauf vertraut, da• im
rechtskröftig gewidmeten Gewer-
be- und Industriegebiet eine wid-
mungsgerechte Nutzung auch tat-
söchlich mƒglich ist .

Welche Ursachen kƒnnten dazu ge-
führt haben, da• Naturschutzbelan-
ge in der ƒrtlichen Raumordnung
nur eingeschrönkt Bedeutung fan-
den?

Ein Blick auf die rechtlichen Grund-
lagen des Natur- und Raumord-
nungsgesetzes :

Unter den allgemeinen Zielen des Ti-
roler Naturschutzgesetzes 1991 fin-
det sich eingangs folgender Kern-
satz : " . . .die Natur ist als Lebens-
grundlage des Menschen so zu er-
halten und pflegen, da• ihre Viel-
falt, Eigenart und Schƒnheit, ihr Er-
holungswert, der Artenreichtum der
heimischen Tier- und Pflanzenwelt
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Bsp. 2: Wei•enbach am Lech : ein
Unternehmen aus der Musikbran-
che suchte einen Standort für seine
neue Produktionstötte und fand ihn
in dem seit 1984 rechtskröftig ge-
widmeten Gewerbe- und Industrie-
gebiet von Wei•enbach . Auch die-
ses Gebiet liegt in einem für den Na-
turschutz öu•erst bedeutenden
Raum, und zwar in den wertvollen
Teilen der Lechauen (internationale
Bedeutung) . Auch hier mu•te das
Vorhaben wegen naturschutzfach-
licher Einwönde aufgegeben wer-
den .

und deren natürliche Lebensröume
und ein mƒglichst unbeeintröchtig-
ter und leistungsföhiger Naturhaus-
halt bewahrt und nachhaltig gesi-
chert oder wiederhergestellt wer-
den . . ." .

Eines der Hauptziele des Natur-
schutzgesetzes ist also, mƒglichst
viele Gebiete in ihrem natürlichem
Zustand zu erhalten . Darunter ver-
steht man neben dem Erhalt von
Naturlandschaften, wie Gewösser,



Auw•lder oder Moore, auch Kultur-
landschaften, die durch die
menschliche Bewirtschaftung ge-
formt wurden, Besonders diese tra-
ditionellen Kulturlandschaften kün-
nen neben ihrer Bedeutung för das
Landschaftsbild und den Erholungs-
wert besonders bedeutend för den
Artenreichtum an Tieren und Pflan-
zen sein (zB . altes Obstbaugebiet in
Stanz bei Landeck) .

Im Tiroler Raumordnungsgesetz
1984 finden sich in den vielen Auf-
gaben und Zielen der öberürtlichen
Raumordnung neben der Vorsorge
för die zeitgem•ƒe Entwicklung der
Wirtschaft oder der Vorsorge för ein
ausreichendes Verkehrsnetz auch
die Vorsorge för die Erhaltung und
Pflege der Umwelt, insbesondere
die müglichste Schonung der Land-
schaft und des Naturhaushaltes vor
nachteiliger Ver•nderung .

In den Zielen der ürtlichen Raum-
ordnung finden sich unter anderem
neben der bestmüglichen Anord-
nung und Gliederung des Baulan-
des oder der Sicherstellung der er-
forderlichen Verkehrsfl•chen, auch
jene Punkte, die för den Natur- und
Landschaftsschutz von Bedeutung
sind, wie die Erhaltung zusammen-
h•ngender, unverbaut bleibender
landwirtschaftlich nutzbarer Fl•-
chen und Erholungsr•ume und der
Schutz des Landschaftsbildes und
erhaltenswerter Orts- und Straƒen-
bilder .

Ein Vergleich mit den Zielen der
öberürtlichen Raumordnung oder
des Naturschutzgesetzes zeigt nun,
daƒ die ürtliche Raumordnung die
Ziele des Naturschutzes wie die Er-
haltung der natörlichen Lebensr•u-
me oder eines müglichst unbeei-
tr•chtigten und leistungsf•higen
Naturhaushaltes usw. nicht beröck-
sichtigt. Es fehlt also bei der ürtli-
chen Raumordnung der allgemei-
ne gesetzliche Auftrag zum Schutz
der Natur, lediglich der Schutz des
Landschaftsbildes und der Erho-
lungsr•ume ist als Ziel formuliert .
Es ist somit verst•ndlich, daƒ bei
den einzelnen Widmungsverfahren
mangels gesetzlichen Auftrags auf

Gemeindeebene oder bei der Er-
stellung von ganzen Fl•chenwid-
mungspl•nen Naturschutzbelange
nur zum Teil oder öberhaupt keine
Beröcksichtigung fanden .

Mit der Zunahme des Umwelt- und
Naturschutzbewuƒtseins wuchsen
auch die Beröhrungs- bzw . Konflikt-
punkte zwischen Naturschutz und
Raumordnung . Neben der zeitli-
chen Komponente h•uften sich
diese Beröhrungs- bzw. Kreuzungs-
punkte, je dichter die Verbauung
wurde und wird . In dicht besiedel-
ten R•umen, wie zum Beispiel den
Talbereichen des Unterinntals, sind
auch die hüchsten Lebensraumver-
luste zu verzeichnen . Hier sind vor al-
lem Auw•lder, Feuchtgebiete, Tro-
ken- und Magerrasen sowie mit
Hecken und Flurgehülzen durch-
setzte Felder betroffen . Am Beispiel
der Auw•lder l•ƒt sich die Dimen-
sion der Lebensraumverluste recht
eindrucksvoll dokumentieren .

Im Jahre 1986 wurde von der Abtei-
lung Umweltschutz eine Erhebung
im Bereich der Fluƒauen im Inntal
durchgeföhrt (siehe Tiroler Umwelt-
schutzbericht 1986, Abt. Umwelt-
schutz). Es wurden dabei die Au-
waldbest•nde vom Stand 1855 mit
den Jahren 1964 und 1986 vergli-
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chen, dabei ergaben sich folgende
Ergebnisse :

- Stand 1855: 1627 ha Auwaldfl•-
che (Inntal abw•rts von Unterperfuƒ
bis zur Staatsgrenze)

- Stand 1964 : 410 ha Auwaldfl•-
che (gesamtes Inntal)
-,Stand 1986: 211 ha Auwaldfl•-

che (gesamtes Inntal unter Einbe-
ziehung aller Galeriestreifen)

Noch dramatischer sind die Röck-
g•nge in einzelnen Bezirken wie
Schwaz, Kufstein und Innsbruck-
Land .
Hier sind vor allem die Bestandsein-
bröche aus Innsbruck-Land zu nen-
nen . Von den ursprönglich 122,16
ha Auwaldfl•che (Stand 1855) wa-
ren im Jahr 1964 noch 58,08 ha also
47,5 % vorhanden, im Jahr 1986 wa-
ren es nur mehr 4,21 ha oder 3,4 % .
„hnliche Zahlen sind för die öbrigen
gef•hrdeten Lebensraumtypen wie
Feuchtgebiete zu erwarten,

Die Grönde sind neben der Erweite-
rung der landwirtschaftlichen Fl•-
chen der Bau von Straƒen und Au-
tobahnen, die Ansiedlung von Ge-
werbe- und Industriebetrieben,
aber auch die Einrichtung von De-
poniefl•chen för Möll oder Ab-
bruchmaterial . Es wurden also vor-
wiegend jene Bereiche verbaut, die
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Bezirk Kufstein Bezirk Schwaz

	

Bezirk Ibk-Land
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1964 0 1986

Fl•chenbilanz der Auwaldbereiche entlang des Inns im Unterinntal in den Bezirken Kufstein,
Schwaz und Innsbruck Land; Jeweiliger Stand der Auwaldfl•che im Jahr 1855, 1964 und 1986

Daten stammen aus der Erhebung 1986 der Abt. Umweltschutz, Umweltschutzbericht 1986 .



ohnehin für die Landwirtschaft von
geringem Wert waren . Die Erkennt-
nis, daö diese Fl•chen jedoch oft
gerade wegen ihrer geringen wirt-
schaftlichen Attraktivit•t für den Na-
turhaushalt von hoher Wertigkeit
waren, setzte sich, wenn überhaupt
erst viel sp•ter durch . Durch das
Fehlen eines gesetzlichen Auftrages
wurden daher bei der Erstellung von
Fl•chenwidmungspl•nen ƒkologi-
sche Belange nur in unzureichen-
dem Umfang berücksichtigt .

Wie wichtig dies jedoch für eine vor-
ausschauende und umfassende
Raumordnung besonders auf ƒrtli-
cher Ebene w•re, zeigt die derzeiti-
ge Entwicklung dadurch, daö der
Gesetzgeber aus den zum Teil dra-
matischen Bestandsrückg•ngen
(Feuchtgebiete, Auen, Hecken usw .)

Vorschl•ge für aus naturschutzfach-

licher Sicht notwendige Maönahmen :

(1) Erg•nzung der Ziele der ƒrtli-
chen Raumordnung im „ 8 TROG
1984 im Hinblick auf die Erhaltung
und Pflege der Natur .

(2) Bei Fl•chenwidmLingsplan•n-
derungen im bisherigen Freiland ist
auch eine naturschutzfachliche Be-
gutachtung bindend vorzusehen .

(3) Als Grundlage zur Erstellung
von Fl•chenwidmungspl•nen ist ei-
ne Biotopkartierung durchzuführen
(wie zB. Vƒls, Kƒssen, Walchsee, Inns-
bruck, Schwaz usw .). Diese Grundla-
gen sind auch dann in den Bebau-
ungspl•nen umzusetzen . Eine
Grundlage bildet das Biotopinven-
tar 1989 der Tiroler Landesregierung,
welches jedoch derzeit nicht voll-
st•ndig ist . Eine tirolweite Biotopkar-
tierung ist derzeit im Anlaufen .

(4) Die nach dem Tiroler Natur-
schutzgesetz geschützten Bereiche
(Gew•sserschutz, Feuchtgebiete,
Auw•lder usw.) sowie die nach der
Biotopkartierung schützenswerten
Bereiche sind im Fl•chenwidmungs-
plan kenntlich zu machen . Es ist da-

insofern die Konsequenzen gezogen
hat, als er sie im Tiroler Naturschutz-
gesetz 1991 unter einen bestimmten
Schutz stellte. Dadurch sind nun zum
Teil Fl•chen unter Naturschutz ge-
stellt, die oft schon vor vielen Jahren
für bestimmte Bebauungszwecke
gewidmet wurden . Dieser Umstand
führt zwangsl•ufig zu Konflikten, da
es durch die Nutzungseinschr•n-
kung zu einem zum Teil massiven fi-
nanziellen Verlust kommen kann . Ein
Konflikt, für den sehr oft der Natur-
schutz verantwortlich gemacht wur-
de und wird, die Ursachen jedoch in
der eben mangelhaften oder Nicht-
beachtung naturschutzfachlicher
Belange lagen .
Richtig eingesetzt kƒnnte dieses um-
fangreiche Instrumentarium der
Raumordnung auch konfliktvermei-
dend wirken .

durch jedermann mƒglich, sich vor
einem etwaigen Grundkauf zu ver-
gewissern, ob von Naturschutzseite
grunds•tzliche Bedenken zu erwar-
ten sind .

(5) Es sollen schon frühzeitig Fl•-
chen gesichert bzw. umgewandelt
zB. Rückbau des Vƒlser Gieöens)
werden, die zB . bei zukünftiger Aus-
weitung eines Wohngebietes für die
Vernetzung der einzelnen Teille-
bensr•ume, aber auch für den Er-
holungswert und das Landschafts-
bild von Bedeutung sind . Damit soll
gew•hrleistet werden, daö die Na-
tur nicht zur Restfl•che innerhalb
des Baulandes wird, sondern ver-
zahnt mit ihm ein funktionelles Gan-
zes bildet .

So eingesetzt kann Raumordnung
nicht nur ein Instrument zur Rege-
lung der baulichen Entwicklung
sein, sondern auch eine •uöerst
wichtige Rolle in der Erhaltung eines
funktionsf•higen Naturhaushaltes
und einer lebenswerten Landschaft
spielen .
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1 . Vorbemerkung

1 .1 Ausgangssituation
Derzeit gibt es in Tirol noch keine fl•-
chendeckende Kartierung von Na-
turwerten . Die vielf•ltigen Nutzun-
gen der Landschaft und die damit
verbundenen Ver•nderungen und
Belastungen nehmen dramatisch
zu . Um mƒglichst rasch zu einer gro-
ben Absch•tzung des Ursprünglich-
keits- und Natürlichkeitsgrades der
Landschaft zu gelangen, wurde die
Idee geboren, das Ausmaö techni-
scher Eingriffe, der touristischen In-
frastruktur und der Bebauung fl•-
chenm•öig umgelegt zu erheben .
Das Ziel war, diesbezüglich zu ei-
nem landesweiten Gesamtüber-
blick zu gelangen, zu einer karten-
m•öigen Darstellung, die die Diskus-
sion über den Stellenwert des Land-
schafts- und Naturschutzes in die-
sem Lande versachlicht und anregt .

Schluöendlich sollte damit auch
deutlich werden, daö wir dringend
klare Richtlinien, Konzepte, Strate-
gien und Planungen benƒtigen, die
sich mit der Zukunft der Natur- und
Kulturlandschaften und den Naher-
holungsr•umen befassen .

In einer Diplomarbeit am Institut für
Geographie der Universit•t Inns-
bruck widmete sich Frau Ulrike Mast
diesem Thema . Die fachliche Bera-
tung lag bei der Abteilung Umwelt-
schutz, bzw . wurden Vorerhebun-
gen hierzu in Auftrag gegeben . Die
Unterstützung die die Arbeit durch
die Abteilung Ic (TIRIS) erfuhr, mach-
te eine rasche Fertigstellung mƒg-
lich . Das Ergebnis wird in Kürze aus-
gesandt, um von eingschl•gigen
Fachstellen kommentiert zu wer-
den .

1 .2 Kurzbeschreibung der Diplomar-
beit 'Ruhegebietspotentiale und
ausgew•hlte landschaftliche Zu-
standsgrƒöen Tirols" .
†ber Tirol wurde ein 2 x 2 km Raster
gelegt. Die Fl•chen wurden hin-
sichtlich folgender Ausstattung un-
tersucht: Nutzungsintensit•t des
Dauersiedlungsraumes ; Schigebie-
te; Hochspannungsleitungen ; be-
wirtschaftete Almen, Berggasthƒfe
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und Schutzhötten, befahrbares We-
genetz auƒerhalb des Dauersied-
lungsraumes . Die Dichte dieser Aus-
stattung wurde bewertet, wobei be-
sonders darauf geachtet wurde, je-
ne Fl„chen die öber keinerlei Aus-
stattung verfögen einerseits, und
die mit der dichtesten Ausstattung
andererseits herauszuarbeiten, Es
kann nicht genug darauf hingewie-
sen werden, daƒ das kartenm„ƒige
Ergebnis dieser Arbeit ein tirolweites
Muster liefern sollte und nicht
Grundlage för exakte Detailplanun-
gen sein kann . Hierzu bedarf es ei-
ner Verfeinerung des Rasters . In der
Schweiz z.B. arbeitet man bereits
mit einem 100 x 100 m Raster.

Die Untersuchungen und Erhebun-
gen ergaben schluƒendlich bezög-
lich der R„ume ohne Ausstattung
(1) und der R„ume mit h•chster
Ausstattung (2) folgendes Bild (in %) :

Ausstattung

(1) ohne

(2) h•chste

L d

Tirol

29,2

Stadt

Innsbruck

14

50

Hinsichtlich fehlender Ausstattung
fallen die Bezirke Lienz und Imst, hin-
sichtlich der h•chsten Ausstattung
Innsbruck-Stadt, Kufstein und Kitz-
böhel besonders auf .

2. Grobe Interpretation

der Ergebnisse aus der

Sicht des Naturschutzes :

Die Ergebnisse decken sich sehr gut
mit den ausgewiesenen Ruhege-
bieten, bzw. mit den seitens der Um-
weltschutzabteilung vorgeschlage-
nen Ruhegebieten .
Deutlich zum Ausdruck kommt die

ükologische Vorgaben

för die Raumordnung

Sigbert RICCABONA Dipl.-Ing ., Landesumweltanwalt

Imst

48,2

7,4

zunehmende Barrierewirkung in der
Landschaft und der Röckzug der
R„ume ohne technischer Ausstat-
tung .

Barrierewirkung im groƒen : die in-
tensive Siedlungst„tigkeit in der Inn-
talfurche, im Zillertal und Kitzböhe-
ler Raum (Groƒache, Brixental) zer-
schneidet hinsichtlich des biologi-

Innsbruck Kitzböhe ! Kufstein

13

19

11 6

16

	

,2

schen Austausches zunehmend die
T„ler in 2 H„lften, nur mehr wenige
"Grönkorridore" stehen zur Verfö-

gung. Bildlich gesprochen steigt die
Flut der Aktivit„ten vom Talboden
ausgehend, sodaƒ die H•henlagen
hinsichtlich der Unberöhrtheit wie
Inseln aus dieser Flut herausragen
(Effekt der Verinselung und des Ver-
lustes des biologischen Austau-
sches) .

Barrierewirkung im kleinen : die zu-
nehmende Wegedichte (Forstwe-
ge, Göterwege) bedingt eine lokale
Zerschneidung . Der Fachliteratur ist
zu entnehmen, daƒ asphaltierte
und geschotterte Wege, auch Forst-
wege, för zahlreiche Lebewesen un-

i

Bezirke

öberwindbare Hindernisse darstel-
len .

Gesamtstreƒ : die …berlagerungen
zeigen, daƒ sich die Auswirkungen
der technischen Maƒnahmen, de-
ren Folgewirkungen, aber auch die
der Imissionen (Bodenzustand, Luft-
göte, L„rm, Niederschlag) öberla-
gern und zu einem Gesamtstreƒ der

Landeck

26

	

40,4

Lienz

	

Reutte

	

Schwaz

4,5

27

10

Landschaft föhren, der •kosystema-
re Ver„nderungen bedingt, deren
Auswirkungen noch nicht abzuse-
hen sind .

3. Notwendigkeit einer

l„nderöbergreifenden

Sichtweise :

Die zunehmenden Inseleffekte zei-
gen, daƒ auch l„nderöbergreifen-
den, unzerschnittenen Landschafts-
r„umen groƒe Bedeutung zu-
kommt, die Alpen sind auch ein
Transit- und Röckzugsraum för zahl-
reiche Lebewesen .
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Ohnmacht der bisherigen Natur-
schutzarbeit :
Die bisherige Vorgangsweise der
•berwiegend projektsbezogenen
Naturschutzarbeit kann den Land-
schaftsverzehr langfristig nicht auf-
halten . Die fr•he Integration des
Natur- und Landschaftsschutzes in
die Raumordnung ist unumgüng-
lich notwendig .

4. Folgerungen und
Forderungen (ökologi-
sche Vorgaben an die
Raumordnung) :

4.1 Notwendigkeit einer klaren Vor-
gabe •ber die Ziele der zuk•nftigen
Entwicklung der Landschaft. Der
Naturschutz kennt mehrere Optio-
nen und kann nicht von sich aus an-
geben, welche davon einzuschla-
gen ist, hierzu braucht es klare politi-
sche Vorgaben .

Optionen des Naturschutzes :

1 . ƒberlassen von Teilen der Land-
schaft der nat•rlichen Sukzession
(streng ökologische Forderung), Ver-
brachung oder Verwilderung .

2. Erhaltung der traditionellen Kul-
turlandschaft. Jedes Abweichen
der Nutzung der Landschaft von der
traditionellen Wirtschaftsweise (Ex-
tensivierung oder Intensivierung)
bedeutet eine Verarmung der be-
stehenden Artengarnituren und des
Abwechslungsreichtums des Land-
schaftsbildes (Erhaltung der Kultur-
landschaft zur Bewahrung der kul-
turellen Identitüt (Heimat)) und so-
mit einen Verlust der Reproduktion
der touristisch genutzten Resource :
"vielfültige Erholungslandschaft' .

3 . Schaffung und Erhaltung von
Gr•nstrukturen die Siedlungsgebie-
te gliedern und als Naherholungs-
rüume, als ökologische R•ckzugs-
gebiete oder Trittsteine (Biotopver-
bund) dienen . In diesem Zusam-
menhang gewinnen Vorsorge und

Nachhaltigkeit zunehmend an Be-
deutung und erhalten aus diesem
Blickwinkel gesehen auch einfache
Freiflüchen innerhalb des Dauer-
siedlungsraumes eine besondere
Wertigkeit . Diese Zusammenhünge
können mit einer pragmatischen
Gr•nzonenplanung und -auswei-
sung allein nicht gelöst werden, hie-
zu bedarf es einer landschaftlichen
Sichtweise und Wertung, die die
ökologischen Gesamtzusammen-
hünge ber•cksichtigt (Notwendig-
keit der Landschaftsplanung!)

4 .2 Konkrete ökologische Vorgaben
f•r die Raumordnung :
- Erstellung eines grundsützlichen
Landschaftsprogrammes f•r Tirol .
- ƒber die Gr•nzonenplanung hin-
ausgehende Differenzierung des
Freilandes (Biotopverbund, Vernet-
zung, Trittsteine, Tabuflüchen, öko-
logische Risikoflüchen ect .) auf-
grund einer entsprechenden Land-
schaftsplanung, die den land-
schaftlichen Gesamtzusammen-
hang ber•cksichtigt .
- Sicherung von Naherholungsrüu-
men mit ökologischer Funktion .
- Sicherung eines mind . jeweils 20 m
breiten Streifens beidseitig der Bü-
che, die dem Hauptvorfluter im Tal-
boden zuflie„en, als ein land-
schaftsgliederndes Naturelement
f•r die Zukunft .
- Erhaltung von talquerenden Gr•n-
strukturen zur Gliederung der Bal-
lungsrüume im Inntal, Zillertal und
Unterland .
- Ber•cksichtigung des lünder•ber-
greifenden Aspektes .
- Festlegung von touristischen Nut-
zungsgrenzen im Freiland, gekop-
pelt mit Bettenobergrenzen .

4.3 Vorgaben f•r die Fachplanun-
gen :
Abkehr von der projektorientierten
Sichtweise. Es wird immer dringli-
cher, zunüchst ein mit dem Natur-
schutz abgestimmtes Gesamtkon-
zept zu erstellen, bevor mit dem In-
frastrukturausbau begonnen wird
(dies gilt besonders f•r den Wege-
bau). Bei diesen abgestimmten Ge-
samtkonzepten sind ökologische,
aber auch kulturelle Faktoren mit zu
ber•cksichtigen .

5. Abschlie„ende
Gedanken :
Die vorliegende Arbeit zeigt sehr
deutlich, wie sehr unsere Land-
schaft erschlossen wurde und da-
durch unter Druck geraten ist . Da-
mit ist sie einem Gesamtstre„ ver-
schiedenster Nutzungsarten ausge-
setzt, welche sich bereits in einem
Artenr•ckgang und Verlusten des
Erholungswertes üu„ert . Ein zu, er-
wartender noch grö„erer Ansturm
von Erholungssuchenden auf die Al-
pen aus den bayerischen und ober-
italienischen Ballungsrüumen (rd .
30 Mio. Menschen) macht eine vor-
sorgende und vorausschauende
Planung zwingend notwendig, wol-
len wir unsere kulturellen und ökolo-
gischen Besonderheiten und Werte
bewahren . Die bisherige Konzeptlo-
sigkeit bez•glich der Freilandnut-
zung einerseits und die fehlenden
Gr•nkonzepte in den Siedlungsge-
bieten der Talböden (Inntal) ande-
rerseits sind mitverantwortlich f•r die
still verlaufende Erosion der Kultur-
landschaft (Heimat- und Identitüts-
verluste) . So gibt es keine zusam-
menschauende Darstellung sümtli-
cher bereits vorhandener umweltre-
levanter Daten in Tirol . Als ob man es
peinlichst vermeiden w•rde, der
Wahrheit ins Gesicht zu sehen . In
diesem Zusammenhang ist der Auf-
bau des TIRIS bei der Abteilung Ic,
dessen fachliche Qualitüt auch
•ber die Landesgrenzen hinweg
geschützt wird, von gro„er Dring-
lichkeit. Erst wenn die entsprechen-
den Grundlagendaten vorliegen
und zielorientiert rasch verkn•pft
werden, können die heranstehen-
den Probleme auf einer sachlichen
Ebene bewültigt werden . Ein erster
Schritt hiezu ist die hier vorgestellte
Arbeit .
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Wo und wie
bauen wir morgen?

Hans-J•rgen FISCHLER Dipl .-Ing ., Abteilung Ic-Landesplanung

Zum AbschluüderStudiezu "Siedlungsentwicklung und Bauland-
bedarf in der Stadt Innsbruck und im Bezirk Innsbruck-Land"

I
m Bezirk Innsbruck-Land wuchs
die Bevƒlkerung im 15-j„hrigen
Zeitraum von 1971 - 1986 um

nahezu ein Viertel (+24 %), was f•r
Umgebungsbezirke ƒsterreichischer
Groüst„dte einen Rekordwert be-
deutet. Demographische und ƒko-
nomische Entwicklung finden auch
einen entsprechenden Nieder-
schlag in der Baut„tigkeit. Im Ge-
gensatz zu anderen ƒsterreichi-
schen Ballungsr„umen steht f•r ei-
ne weitere Expansion allerdings nur
ein begrenzter Spielraum zur Verf•-
gung : Lediglich 16 % der Gesamtfl„-
che von Stadt- und Umlandbezirk
sind Dauersiedlungsraum, auf den
sich die baulichen Nutzungsanspr•-
che konzentrieren . Schon derzeit ist
ein hohes Niveau an L„rm- und
Schadstoffimmissionen (Verkehr, In-
versionslage etc.) gegeben . Dazu
kommt noch, daü manche Berei-
che der Stadtregion eine ausge-
pr„gte Funktion als Fremdenver-
kehrs- und Erholungsgebiete ha-
ben, die eine besondere Schonung
verlangt .

U

,Wib [ (Nil, w11T "1cm, /iI '

inwohner2)

aushalte

Wohnungen

Einwohner 2)

aushalte

Wohnungen

" gerur!dete Werte

1971

116.000

44.700

40.400

107 .900

29.400

31 .000

Um angesichts dieser prek„ren Si-
tuation besser einsch„tzen zu kƒn-
nen, welche Siedlungsentwicklung
in der Stadt Innsbruck und in den elf
Umlandregionen k•nftig zu erwar-
ten ist, wurde im Dezember 1987
vom Land Tirol und der Stadt Inns-
bruck gemeinsam an das …sterrei-
chische Institut f•r Raumplanung
der Auftrag zur Erstellung der Studie
gegeben. Sie wurde in enger Zu-
sammenarbeit mit einem projekt-
begleitenden Arbeitskreis, in dem
das Amt der Tiroler Landesregie-
rung, Stadtplanung Innsbruck und
Bezirkshauptmannschaft Innsbruck-
Land vertreten waren, erstellt .

Bereits 1989 lag der Zwischenbericht
mit Szenarien zu einer mƒglichen
Siedlungsentwicklung vor.
Nunmehr - nach einer intensiven
Diskussionsphase und weiterf•hren-
den Erhebungen - hat das Institut
den Entwurf des Endberichtes vorge-
legt. Er enth„lt Empfehlungen zur
Siedlungspolitik und zur Steuerung

1986

117.000

51 .000

51 .800

133.700

42.600

47 .500

2) ohne Zweitwohnsitze
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2001

114 .300

54 .200

57.900

154.900

58.900

64.500

e s

ö

	

1 .000 +
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13.200 +

ö

	

16.500 +

der r„umlichen Entwicklung im
Groüraum Innsbruck und Vorschl„-
ge f•r weitere Schritte und Maünah-
men. Der Bericht wird in n„chster Zeit
auf Ebene der ber•hrten Gemein-
den, Kleinregionen und Bezirke so-
wie auch von den Raumordnungs-
Beratungsorganen auf Landesebe-
ne zu behandeln sein .

Rahmendaten zur
Siedlungs- und Wirt-
schaftsentwicklung
Die den Absch„tzungen einer zu er-
wartenden Siedlungsentwicklung
zugrundegelegten Rahmendaten
zur Einwohner- und Haushaltsent-
wicklung zeigen f•r 1986 - 2001 - es
ist dies jener Zeitraum, auf den sich
die Zukunftsaussagen der Studie
beziehen - nicht mehr so starke Be-
vƒlkerungswachstumsraten wie f•r
die vorangegangene 15-j„hrige Pe-
riode an . Trotzdem ist weiterhin mit
einer unvermindert starken Wohn-
baut„tigkeit zu rechnen, zumal
Haushalte in einer „hnlichen Grƒ-
üenordnung wie in der Vergangen-
heit gegr•ndet werden und in Woh-
nungen untergebracht werden
m•ssen . Dementsprechend wird
auch f•r die Zukunft mit einer hohen
Wohnbauleistung gerechnet . F•r
den Baulandbedarf ist wesentlich,
daü im Groüraum Innsbruck derzeit
ca . die H„lfte der Wohnungen in
Form von Einfamilienh„usern ge-
baut wird .
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Zus•tzlicher Baulandbedarf in den Kleinregionen 1986-2001 in ha - Szenario TREND
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chen Sektor gegenöber. Im Bezirk
Innsbruck-Land wird noch ein Zu-
wachs von ca . 9.000 Arbeitspl•tzen
(+21 %) - vornehmlich im terti•ren
Bereich - erwartet. För den könftig
von der wirtschaftlichen Entwick-
lung stimulierten Baulandbedarf ist
interessant, daƒ auch ein steigen-
der Fl•chenbedarf pro Arbeitsplatz
zum Tragen kommt . Selbst bei Null-

Entsprechend den Rahmendaten
för die zu erwartende Entwicklung
im Groƒraum Innsbruck wird in der
Kernstadt mit einer Stagnation der
Arbeitspl•tze gerechnet . Dabei
steht einer weiteren Abnahme der
Zahl der Arbeitspl•tze im gewerb-
lich-industriellen Bereich eine Zu-
nahme im Bereich der privaten
Dienstleistungen und im „ffentli-

SZENARIO TREND

…
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1 nicht ben„tigte Erweiterungsreserve

M Erweiterungsreserve
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Wachstum der Arbeitspl•tze, wie es
för Innsbruck angenommen wird,
nimmt der Fl•chenbedarf för wirt-
schaftliche Nutzung weiterhin zu .

Zwei Szenarien zum
Baulandbedarf

Wie sich die demographisch und
wirtschaftlich erwartete Entwicklung
auf die Siedlungst•tigkeit insbeson-
dere auf den Baulandbedarf för
Wohn- und Wirtschaftszwecke aus-
wirken k„nnen, wird in der Studie in
zwei Varianten einer m„glichen Zu-
kunft dargestellt :

- Das Szenario TREND, das davon
ausgeht, daƒ im Groƒraum Inns-
bruck in Zukunft so gebaut wird und
so mit Bauland und Grundstöcken
umgegangen wird wie in den ver-
gangenen 10 bis 15 Jahren und kei-
ne entscheidenden Korrekturen in
der Siedlungspolitik Platz greifen ;

- das Alternativszenario FLüCHEN-
SPAREN, das davon ausgeht, daƒ im
Groƒraum Innsbruck mit allen den
Gemeinden und dem Land zur Ver-
fögung stehenden oder mittelfristig
zu schaffenden Instrumenten ver-
sucht wird, den Baulandverbrauch
zu verringern, Baulandwidmungen
knapp zu halten und das vorhande-
ne Bauland intensiver als bisher zu
nutzen .

Gem•ƒ Szenario TREND ist för den
Zeitraum 1986 bis 2001 mit einem
zus•tzlichen Baulandbedarf von
220 ha in der Stadt Innsbruck und
von 1 .160 ha im Umlandbezirk zu
rechnen. Dieser Gesamtbedarf im
Groƒraum Innsbruck von 1 .380ha
entspricht einer Ausweitung des be-
bauten Baulandes um 28 % und
öbersteigt die heutige Siedlungsfl•-
che der Stadt Innsbruck .

Vom raumordnerischen Standpunkt
aus ist dieses Ergebnis als 'Horrorsze-
nario' zu werten, zumal von einer
derartigen Baulandexpansion Frei-
landfl•chen betroffen sind, die im
Zusammenhang mit landwirtschaft-



licher Nutzung, als Erholungsraum,
als •kologischer Ausgleichsraum
oder sogar als Schutzgebiet (z.B .
Naturschutz, Wasserrecht) üuöerst
wichtig sind . Dabei sind die nachtei-
ligen Folgen fƒr Orts- und Land-
schaftsbild noch gar nicht ange-
sprochen .
Um den vom Gesichtspunkt der
Raumordnung 'tolerierbaren' Spiel-
raum fƒr kƒnftige Baulanderweite-
rungen auszuloten, wurde das Aus-
maö jener Freilandflüchen abge-
schützt :

- fƒr die keine der angefƒhrten
wichtigen Freilandfunktionen gel-
tend zu machen sind,

- die keine zu steilen Hanglagen
aufweisen,

- die im Anschluö an bestehendes
Bauland liegen

- oder fƒr eine wirtschaftliche Er-
schlieöung in Frage kommen .

Diese sogenannten 'Erweiterungs-
reserven' betragen demnach im
Groöraum Innsbruck ca . 370 ha . In
Gegenƒberstellung zu dem ermit-
telten Baulandbedarf bedeutet
dies, daö bis 2001 ca . 1000 ha (10
km2 !) Bauland 'zuviel', das heiöt auf
Flüchen, die grundsützlich dazu
nicht in Betracht kümen, gewidmet
werden mƒöten .

Auch beim Alternativszenario FLA-
CHENSPAREN reicht der 'tolerierba-
re' Spielraum nicht aus und die 'Er-
weiterungsreserven' werden noch
um ca. 400 ha (4km 2 ) ƒberschritten .
Immerhin wird aber ein Weg aufge-
zeigt, ca . 600 ha Bauland einzuspa-
ren. Im Vergleich zum Trendszenario
sind dies 45 % weniger, ohne daö
dabei auf eine Wohnung oder ei-
nen m2 Wohnnutzflüche verzichtet
werden muö . Neben dem Vorteil,
daö wertvolle landwirtschaftliche
B•den und sonstige in vielfacher
Hinsicht wichtige Freirüume zumin-
dest teilweise unverbaut bleiben,
erm•glicht 'Flüchensparen' im Ver-
gleich zum 'Trend' :

- Kosteneinsparungen bei der
Baulanderschlieöung in der Gr•-
öenordnung von 400 Mio . •S .

- die Verkƒrzung der tüglichen

Versorgungswege und eine bessere
Erschlieöung durch den •ffentli-
chen Verkehr; - Einsparungen bei
den Grunderwerbskosten (ca . 3,8
Mrd . •S) und - durch dichtere
bzw. geschlossene Bebauung Ein-
sparungen bei den Heizkosten bzw .
bessere Lürmabschirmung von
wohnungsnahen Auöenrüumen .

Die Maönahmen, die zugunsten
dieser wƒnschenswerteren Alterna-
tive gesetzt werden mƒöten, wer-
den als nicht politisch utopisch ein-
gesetzt .

Gemeindebefragung
Um den Szenarioergebnissen Situa-
tionseinschützungen jener gegen-
ƒberstellen zu k•nnen, die mit dem
Vollzug der •rtlichen Raumordnung
befaöt sind, wurde in den Gemein-
den u.a. nach der erwarteten Ent-
wicklung der Einwohnerzahl, des
Wohnungsbestandes, der Arbeits-
plütze und nach dem geschützten
Neuwidmungsbedarf gefragt . In
den Antworten - 55 von insgesamt
64 ausgesandten Fragebogen -
wird gegenƒber den Prognose-Rah-
mendaten der Studie durchwegs
ein gr•öeres Einwohnerwachstum
(ca. 8.000 mehr) erwartet . Vermut-
lich in Unterschützung der Haus-
haltsentwicklung und des damit
verbundenen groöen Wohnungsbe-
darfes wird das Ausmaö an Bau-
land, das fƒr Wohnzwecke neu ge-
widmet werden muö, jedoch sehr
gering eingeschützt . Hier besteht
'Aufklürungsbedarf', Im Gegensatz
dazu wird beim neu zu widmenden
Gewerbe- und Industriegebiet ein
gr•öeres Ausmaö als in den Szena-
rien angenommen, dies trotz einer
im Vergleich zu den Rahmendaten
der Studie gedümpften Arbeitsplat-
zerwartung (ca. 3.000 weniger) .

Daö die Notwendigkeit einer flü-
chensparenden Siedlungspolitik er-
kannt wird, zeigt die doch von vie-
len Gemeinden in der Befragung si-
gnalisierte Bereitschaft, Maönah-
men, wie sie gemüö Szenario Flü-
chensparen vorgeschlagen wer-
den, einzusetzen .

Wo und wie werden
wir tatsüchlich
bauen?
Insbesondere der Zwischenbericht
der Studie, mit dem die Szenarien
zum Baulandbedarf einer breiteren
„ffentlichkeit vorgestellt wurden,
hat zur Aktualisierung des Problems
Bodenverbrauch und zu einem Be-
sinnen auf den knappen Dauer-
siedlungsraum beigetragen . So er-
suchte der Landtag die Landesre-
gierung, im Einvernehmen mit den
Gemeinden im Zuge von Novellie-
rungen diesbezƒglicher Rechtsvor-
schriften verstürkt zielfƒhrende Maö-
nahmen fƒr eine flüchensparende
Siedlungs- und Wirtschaftsentwick-
lung in Tirol zu ergreifen und mitzu-
berƒcksichtigen. In diesem Sinne
wurden mittlerweile schon einige
Schritte getan : Eine 'groöe' Novel-
lierung des Tiroler Raumordnungs-
gesetzes wurde in Angriff genom-
men und - als schon in Kraft getrete-
nes Recht - im Wohnbauf•rderungs-
gesetz eine verstürkte F•rderung
bodensparender Wohnbebauung
vorgesehen.Mit einer Novellierung
des Grundverkehrsgesetzes wurde
versucht, Schein- und Umgehungs-
geschüfte mehr als bisher (und da-
mit den Baulandverbrauch) hintan-
zuhalten .

Fƒr die ƒber•rtliche Raumordnung
liegt der Auftrag vor, 'Entwicklungs-
programme ƒber die Festlegung
von ƒber•rtlichen Grƒnzonen' aus-
zuarbeiten, womit wichtige Teile der
freien Landschaft gesichert werden
sollen .

Die hier genannten Weichenstellun-
gen beziehen sich auf die Landes-
ebene und es gibt auch Beispiele
hiefƒr auf Gemeindeebene . …ber
Weichenstellungen hinaus sind al-
lerdings noch viele, mƒhsame Reali-
sierungsschritte notwendig . Dies gilt
insbesondere fƒr die •rtliche Raum-
ordnung und Siedlungspolitik, in de-
ren Rahmen Bodensparen und zu-
gleich eine zufriedenstellende Ver-
sorgung mit Wohnungen und Ar-
beitsplützen erreicht werden soll . †



Entwicklungsprogramm
f•r die Nationalpark-
region Hohe Tauern

Helmuth Barnick Dr., Abteilung ic-Landesplanung

Am 9. Oktober 1991 hat der Landtag das Tiroler Nationalparkgesetz Hohe
Tauern beschlossen . Weiters wurde ein Sonderfürderungsprogramm mit 10-
jöhriger Laufzeit und einer Dotierung von 250 Mio S fixiert, das zur Verwirkli-
chung der im Entwicklungsprogramm f•r die Nationalparkregion festgeleg-
ten Maƒnahmen eingesetzt werden soll .

II das geht zur•ck auf die Hei-A ligenbluter Vereinbarung vom
21 . Oktober 1971, mit der sich

die Bundeslönder Körnten, Salzburg
und Tirol verpflichteten, in den Ho-
hen Tauern einen Nationalpark zu
errichten . Bereits im Regierungsbe-
schluƒ, der 1971 f•r Tirol das Gr•ne
Licht zur Unterzeichnung der Verein-
barung gab, war niedergelegt, daƒ
Voraussetzung f•r die Abgrenzung
des Nationalparks ein Entwicklungs-
programm der Raumordnung sein
m•sse . Freilich stand in diesem Re-
gierungsbeschluƒ, der den beiden
anderen Vertragspartnern vor Ver-
tragsunterzeichnung •bermittelt
worden war, auch die Vorgabe, daƒ
der Nationalpark die Wasserkraft-
nutzung im Rahmen des Dorfertal-
kraftwerkes nicht behindern d•rfe .
Der jahrelang wöhrende Streit zwi-
schen Kraftwerksnutzung und Na-
tionalparkerhaltung beeinfluƒte
aber die mehrmaligen Anlöufe zur
Regionalplanung in der Weise, daƒ
sowohl Nationalpark als auch Ent-
wicklungsprogramm durch eine
Landtagsentschlieƒung an die Ent-
scheidung •ber die Wasserkraffnut-
zung gebunden wurden .

Erst der Verzicht auf das Kraftwerk
und die Landtagsentschlieƒung
vom 5 . Juli 1989, in der der Entwurf
eines Nationalparkgesetzes, die
Vorlage eines Entwicklungspro-
grammes f•r die vom Nationalpark
betroffenen Gemeinden und die fi-

nanzielle Absicherung der darin
enthaltenen Entwicklungsmaƒnah-
men gefordert wurden, hat einen
neuerlichen Start f•r dieses regio-
nalwirtschaftliche Entwicklungspro-
gramm ermüglicht .
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Innebruek

Die Nationalparkregion setzt sich
zusammen aus allen Gemeinden,
die Anteil am Nationalpark haben :
Kals a. Gr., Matrei i . 0., Virgen, Prö-
graten, St. Jakob i . D., St . Veit i. D .,
Hopfgarten i. D, und lselsberg-Stro-
nach sowie Nussdorf-Debant und
Dülsach. Letztere zwei Gemeinden
gehüren nur mit den Almen in der
Schobergruppe zum allfölligen Für-
derungsgebiet, weil sie im direkten
Umland von Lienz liegen und daher
andere wirtschaftliche Vorausset-
zungen haben als die •brigen, vom
zentralen Ort Lienz teilweise weit
entfernten Gemeinden der Natio-
nalparkregion. Diese acht Bergge-
meinden sind - abgesehen vom
zentralen Ort Matrei und der gut
entwickelten Fremdenverkehrsge-
meinde St. Jakob i . D . - durch ihre
Abgelegenheit und meist geringe
Eignung f•r eine Entwicklung des
Winterfremdenverkehrs als wirt-
schaftsschwach zu bezeichnen, was
sich sehr deutlich in einem hohen

1 .1 Nationalpark
Hohe Tauern

TIROLER ANTEIL
- „-

	

Grenze der Nationalparkregion



Anteil von Langzeitauspendlern
("Problempendlern') zeigt. Vor allem
in diesen Gemeinden geht es also
darum, die Wirtschaftskraft zu st•r-
ken . Aber auch eine positive Ent-
wicklung des zentralen Ortes Matrei
i. O. und des Fremdenverkehrszen-
trums St . Jakob i. D. sind notwendig
für eine gedeihliche Weiterentwick-
lung der gesamten Region .

Ein wesentlicher Teil dieser National-
parkregion ist das Gebiet des Natio-
nalparkes selbst (ca . 610 km 2). Mit
seinem Kulturlandanteil der Almre-
gion und mit dem Bereich der Natur-
landschaft ist er nicht nur ein hervor-
ragender Repr•sentant der unver-
wechselbaren und durch seine
Schönheit ausgezeichneten Hoch-
gebirgslandschaft der Hohen Tau-
ern, er ist gleichzeitig auch durch die
landwirtschaftliche Bewirtschaftung
der Almen und durch die Erschlie-
ƒung für den Wanderer und Berg-
steiger mit Wegen und etwa 40 Hüt-
ten und Berggasth•usern eingebun-
den in die wirtschaftliche Entwick-
lung der ganzen Region . Im Natio-
nalpark werden neben dem Schutz
(vorrangig im Bereich der Kernzone)
auch die Nutzung zur Erhaltung der
Kulturlandschaft der Almen (in der
Auƒenzone) und ein ökologisch
tragbarer Tourismus gleichberech-
tigt Platz haben . Deshalb kann und
soll der Nationalpark Partner für die
Entwicklung der Nationalparkregion
sein und nicht ihr Gegner, wie oft be-
fürchtet wurde und teilweise noch
wird . Die Einbeziehung der Kultur-
landschaft und ihre Erhaltung sind ja
gerade das Charakteristikum dieses
Nationalparks in den Hohen Tauern!

Damit sind die Rahmenbedingun-
gen abgesteckt, unter denen das
Entwicklungsprogramm unter zum
Teil lebhaften Diskussionen in der Re-
gion seine nunmehrige Form gefun-
den hat: Der Nationalpark als Chan-
ce für die ganze Region, die es zu
nutzen gilt. Das Schwergewicht der
Entwicklung liegt natürlich in der Re-
gion auƒerhalb des Parkgebietes,
doch sind eine ganze Reihe von im
Entwicklungsprogramm vorgesehe-
nen Maƒnahmen auch auf das
Parkgebiet bezogen .

Das Entwicklungsprogramm ist vor
allem als Anstoƒ für eine bessere
wirtschaftliche Entwicklung der Re-
gion zu verstehen und enth•lt dem-
entsprechend vor allem Vorschl•ge
und Empfehlungen für Maƒnah-
men, die diesem Ziel dienen . Beson-
ders werden dabei zwei Bereiche
abgedeckt : Die Entwicklung des
Tourismus und Möglichkeiten zur
St•rkung der gewerblichen Wirt-
schaft. Dazu gehören vor allem die
Fortführung der "Komfortzimmerak-
tion', um eine allgemeine Hebung
des Qualit•tsniveaus zu erreichen,
dann die Verwirklichung der Ski-
schaukel Kals-Matrei, die der einzi-
ge Ansatzpunkt für einen Ausbau
der touristischen Infrastruktur dar-
stellt, weiters die Komplettierungen
des Wanderwege- und Loipennet-
zes. Auch die Schaffung von einem
Regions-Info-Zentrum gehört in die-
sen Bereich, wie auch die Einrich-
tung eines zentralen Incoming-Bü-
ros für die ganze Nationalparkre-
gion . Im gewerblich-industriellen
Bereich soll der Standort Matrei
durch die Schaffung eines Gewer-
beparks gest•rkt werden .

Ein weiterer Schwerpunkt ist die In-
stallierung einer wirksamen Regio-
nalbetreuung . Daneben werden für
die Region bedeutsame Infrastruk-
turmaƒnahmen behandelt, wie z . B .
die Einrichtung von Mehrzweckzen-
tren bzw. -s•len in einigen Gemein-
den, oder eine Unterstützung bei
der Schaffung der aufwendigen Ab-
wasserreinigungsanlagen, die in
der „ra der Kraftwerksplanung von
der OKG übernommen worden w•-
re . Schlieƒlich wird ein Katalog wich-
tiger Maƒnahmen für die Land- und
Forstwirtschaft gebracht, wobei in
diesem Bereich, der teilweise eng
mit dem Nationalpark verknüpft ist,
entsprechende Priorit•ten von den
Fachplanungen zu setzen sind .

Ein eigenes Kapitel befaƒt sich mit
den Anforderungen der Raumord-
nung an den Nationalpark und ei-
ner Abgrenzung des Planungsge-
bietes für den Nationalpark, die in
einigen Bereichen etwas von dem
Abgrenzungsvorschlag der Natio-
nalparkkommission, der als Grund-
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lage für den Vorschlag des Landes
Verwendung fand, abweicht (z . B,
durch Herausnahme des Gebietes
um das Bergertörl aus dem Natio-
nalpark, um der Gemeinde Kals die
Option auf eine mögliche Skier-
schlieƒung dieses Gebietes offenzu-
halten, falls es nicht zur Verwirkli-
chung der Skischaukel Kals-Matrei
kommen sollte) .

Landwirtschaftliche Vorrangfl•chen
als hoheitliche Maƒnahme wurden
in diesem Entwicklungsprogramm
nicht festgelegt . Daher wurde es
auch nicht in Verordnungsform er-
lassen sondern als 'Selbstbindungs-
konzept' von der Landesregierung
beschlossen . Dies ist bei einem stark
wirtschaftlich ausgerichteten Kon-
zept auch wegen der dadurch ge-
gebenen gröƒeren Flexibilit•t von
Vorteil .

Im Maƒnahmenkatalog sind die
einzelnen Maƒnahmen für die Ent-
wicklung der Nationalparkregion
festgehalten, soweit sie aus dem
Sonderprogramm für die National-
parkregion, das die Finanzierung
der Maƒnahmen sicherstellen soll,
bedient werden können . Dieses
Sonderprogramm mit einer zehn-
j•hrigen Laufzeit und einen Rah-
menbetrag von 250 Mio . Schilling
wurde am 22 . Juli dieses Jahres be-
schlossen und vom Landtag am 9 .
Oktober genehmigt . Dieses Sonder-
programm soll als subsidi•re, erg•n-
zende und zus•tzlich wirkende För-
derung neben allen bestehenden
'üblichen' Förderungsinstrumenten
(wie z .B. der Landwirtschaftsförde-
rung) sowie neben der speziellen
Nationalparkförderung in der Re-
gion gezielt zum Einsatz kommen,
es soll Entwicklungsimpulse auslö-
sen oder verst•rken und Hilfe zur
Selbsthilfe bieten .

In diesem Sinne soll es als Ausgleich
für Einschr•nkungen und Hemmnis-
se durch den im nationalen Interes-
se geschaffenen Nationalpark so-
wie als Ausgleich für Entwicklungs-
verzichte im Parkgebiet dienen. Es
ist also aufs engste mit dem Natio-
nalpark verknüpft und ohne diesen
nicht denkbar .

	

…



Kurz-

meldungen

10-Jahres- Bericht zu
den Regionalplan-
ungen f•r Reutte
und Umgebung und
f•r das Zillertal

Die Entwicklungsprogramme f•r die
Kleinregion Reutte und Umgebung
und f•r das Zillertal sind nach 10 jüh-
riger G•ltigkeitsdauer Ende Juli 1991
auöer Kraft getreten. Im Einverneh-
men zwischen dem jeweiligen Re-
gionalbeirat und der Abt . 1 c des
Amtes der Landesregierung wurden
abschlieöende Berichte •ber die
Verwirklichung der Programme und
Vorschlüge f•r weitere Maönahmen
erarbeitet und der Landesregierung
zugeleitet . Der rechtsverbindliche
Teil dieser Regionalplanungen wur-
de in Form von Entwicklungspro-
grammen •ber die Festlegung
landwirtschaftlicher Vorrangflüchen
neu erlassen (siehe eigene Bericht-
erstattung) .

Reden und
reden lassen

Unter diesem Motto setzt das ƒster-
reichische Institut f•r Raumplanung
(ƒIR) seine Seminarreihe zu raum-
ordnerischen und regionalpoliti-
schen Themen fort . Bis Mürz 1992
sind Veranstaltungen zu folgenden

Themen vorgesehen : * Die glüser-
ne Region (Karten, Fakten, Zahlen -
Feinheiten der Regionalstatistik)
„ Raumordnung im integrierten Eu-
ropa (Neue Rahmenbedingungen
f•r ƒsterreichs Regionen)
„

	

Politik am Boden - Bodenpolitik
„ EG-EWR und Regionalpolitik (Be-
schrünkungen der regionalen Wirt-
schaftsf…rderung in ƒsterreich?)
„

	

Einkaufszentren - Pr•fsteine der
Raumordnung
Zielgruppen sind politische Ent-
scheidungstrüger, freiberufliche und
beamtete Planer sowie Lehrer.
Nühere Ausk•nfte erhalten Sie beim
ƒIR unter der Telefonnummer :
0222/5 33 87 47, Klappe 24 .

Unterzeichnung der
Alpenkonvention

Am 6, und 7. November fand in Salz-
burg die Zweite Alpenkonferenz der
Umweltminister statt, auf der die Al-
penkonvention (wir berichteten dar-
•ber kurz in Heft i dieser Zeitschrift)
unterzeichnet wurde . Diese Konven-
tion soll den Rahmen abgeben f•r
weitere verbindliche Vereinbarun-
gen ('Protokolle') •ber die Fachbe-
reiche Naturschutz und Land-
schaftspflege, Raumplanung, Ver-
kehr, Tourismus sowie Berglandwirt-
schaff. Die Konvention und ihre Pro-
tokolle sollen dazu dienen, daö die
Alpen als 'einer der gr…öten zusam-
menhüngenden Kulturrüume Euro-
pas und ein durch seine spezifische
und vielfültige Natur, Kultur und Ge-
schichte ausgezeichneter Lebens-,
Wirtschafts-, Kultur- und Erholungs-
raum' in ihrer Substanz gesichert
werden. Dabei ist aber unbedingt si-
cherzustellen, daö die wirtschaftli-
che Entwicklung in diesem Raum
gleichermaöen m…glich ist, damit
die Alpen auch weiterhin Lebens-
und Wirtschaftsraum ihrer Bev…lke-
rung bleiben . Die Tiroler Vertreter in
den wichtigsten Gremien f•r die Er-
arbeitung der Konvention und der
Protokolle bzw. die von Tirol vertrete-
ne ARGE ALP konnten gegen an-
fünglichen Widerstand einiger Un-

terzeichnerstaaten die ausdr•ckli-
che Verankerung der Interessen der
alpinen Regionen im Konventions-
text erreichen . Es wird notwendig
sein, vor Unterzeichnung der Proto-
kolle zu den verschiedenen Fachbe-
reichen sehr genau zu pr•fen, ob
die Interessen der alpinen Regionen
hinreichend ber•cksichtigt sind, wie
auch sicherzustellen, daö auch die
Vertragspartner mit •berwiegend
auöeralpinen Territorien beim
Schutz der Alpen entsprechend in
die Pflicht genommen werden, wie
etwa auf dem Verkehrssektor,

Neue Ruhegebiete
Zillertaler Haupt-
kamm und Muttekopf

Ein 372 km 2 groöer Teil des Zillertaler
Hauptkammes auf dem Gebiet der
Gemeinden Brandberg, Finkenberg
und Mayrhofen wurde mit Verord-
nung der Landesregierung vom 2 . 7.
1991, LGBI . Nr 65/1991, zum Ruhege-
biet im Sinne des Tiroler Naturschutz-
gesetzes erklürt. Damit wurde eine
der wesentlichsten umweltbezoge-
nen Maönahmen des regionalen
Entwicklungsprogrammes f•r das
Zillertal gerade noch rechtzeitig vor
dessen Auslaufen realisiert, Ein neu-
es Ruhegebiet gibt es auch um den
Muttekopf in den Lechtaler Alpen,
wo auf dem Gebiet der Gemeinden
Imst und Pfafflar mit Verordnung der
Landesregierung vom 9 . 7. 1991,
LGBI. Nr, 97/1991, 33 km2 unter Schutz
gestellt wurden .

Schienenverkehrskon-
zept f•r den Tiroler
Regionalverkehr

Das in Erf•llung einer Entschlieöung
des Tiroler Landtages ausgearbeite-
te Konzept wurde von der Landesre-
gierung nach Behandlung in den
Raumordnungs-Beratungsorganen



am 12, 11, 1991 beschlossen . Kern-
aussage ist der Vorschlag einer neu-
en Regionalbahnstruktur f„r den
Raum ZirlWatfens, sowie f„r das
westliche Mittelgebirge und f„r das
Stubaital, mit entsprechender Her-
einf„hrung in die Stadt Innsbruck
und Durchbindung durch diese . Ei-
ne Festlegung der Trassen und de-
ren Sicherung muü so rasch wie
m•glich durchgef„hrt werden, Ein
vordringlicher Handlungsbedarf
wird auch hinsichtlich der vermehr-
ten Aktivierung des öBB-Netzes f„r
die regionale Verkehrsbedienung
gesehen .

Das österreichische

Raumordnungs-

konzept `91

Aufgrund der vielfƒltigen Verflech-
tungen ihrer raumbezogenen Auf-
gaben haben der Bund, die Lƒnder
und die Gemeinden im Jahre 1971
die österreichische Raumordnungs-
konferenz (öROK) eingerichtet. Eine
ihrer wichtigsten Aufgaben ist die Er-
arbeitung des österreichischen
Raumordnungskonzeptes, das als
gesamtstaatliche, kooperative Rah-
menplanung mit Empfehlungscha-
rakter zur Koordinierung der raum-
ordnerischen Aktivitƒten der Ge-
bietsk•rperschaften beitragen soll .
Erstmals wurde 1981 ein österreichi-
sches Raumordnungskonzept (•rk
'81) beschlossen, das der damali-
gen Problemsicht entsprechend, vor
allem Ziele zur rƒumlichen Entwick-
lung in den Vordergrund stellte .
Die Aufgabenschwerpunkte der
Raumordnung haben sich seither
deutlich verschoben, der Schutz
bzw, die schonende und sparsame
Nutzung unserer nat„rlichen Le-
bensgrundlagen Boden und Um-
welt sind ins Zentrum des Hand-
lungsbedarfes ger„ckt . Zudem be-
wirken die europƒische Integration
und die öffnung Osteuropas eine
maügebliche …nderung der Rah-
menbedingungen f„r die inner-
•sterreichische Regionalentwick-
lung .

Die öROK hat dieser Entwicklung
durch Ausarbeitung des österreichi-
schen

	

Raumordnungskonzep-
tes'91(•rk'91) Rechnung getragen,
in dem neben der Setzung neuer in-
haltlicher Schwerpunkte auch der
Versuch unternommen wird, die
Wirksamkeit der gesamtstaatlichen
Raumordnung durch klarere Zielvor-
gaben, Festlegung von Prioritƒten
und Einf„gung von Mechanismen
zur rascheren Anpassung an aktuel-
le Entwicklungen zu erh•hen .
In einem einleitenden Kapitel ent-
hƒlt das •rk '91 Grundsatzaussagen
zum rƒumlichen Ordnungs- und
Entwicklungsideal, die vor allem die
sparsame, schonende Nutzung des
Raumes und der Umwelt, die Entfal-
tung der Gesellschaft im Raum und
die aktive Mitgestaltung von Verƒn-
derungsprozessen betreffen; weiters
allgemeine Grundsƒtze f„r die
raumrelevante Tƒtigkeit der •ffentli-
chen Hand.

Der •sterreichweite Vergleich of-
fenbart die besondere Dynamik
der baulichen Entwicklung in den
alpinen Tourismus- und in Groü-
stadtregionen, wobei Nordtirol
besonders hervortritt. Die beson-
dere Dringlichkeit des sparsamen
Umganges mit Grund und Boden
speziell in diesen Gebieten wird
damit auf eindrucksvolle Weise
unterstrichen .

Bauentwicklung in Osterreich 1971-1981 nach Fremdenverkehrs(teil)gebieten

Veranderung derZahl'der GeSpude in Prozent

35 bis unter 55

30 51, unter ,35

25 bis unter 30

33 bis unter 25

unten 33

y/

Alpenraum

Quelle : öROK, österreichisches Raumordnungskonzept 1991
(Datengrundlage: öSIZ, Groüzƒhlungen 1971 und 1981)
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Inhaltliche Schwerpunkte des •rk '91
sind die Ausf„hrungen zur Sied-
lungsentwicklung, zur Erhaltung
und Gestaltung des Freiraumes, zur
regionalen Wirtschaftspolitik und
zum Verkehr. In weiteren Sachbe-
reichskapiteln werden raumrele-
vante Aspekte der Bildung, der Ge-
sundheitsvorsorge, der Altenhilfe,
der Energieversorgung und der Ab-
fallwirtschaft behandelt . Ein ab-
schlieüender †berblick „ber kurzfri-
stig zu realisierende Maünahmen
soll zur Erh•hung der Wirksamkeit
des •rk '91 beitragen .
Trotz aller landesspezifischen Beson-
derheiten stellt das •rk '91 auch f„r
die Raumordnung in Tirol eine wich-
tige Grundlage dar, da es L•sungs-
ansƒtze f„r Probleme von allgemei-
ner Bedeutung und f„r grenz„ber-
schreitende Anliegen aufzeigt und
weiters einen Rahmen f„r die raum-
relevanten Aktivitƒten des Bundes
im Lande absteckt. Zudem erleich-
tert der in den Problemanalysen an-
gestellte Bundeslƒndervergleich die
Bestimmung des eigenen Standor-
tes und trƒgt damit zur Objektivie-
rung der Problemsicht bei,
Nach Drucklegung wird das •rk '91
bei der Geschƒftsstelle der österrei-
chischen Raumordnungskonferenz,
Annagasse 5,1010 Wien zu beziehen
sein,



Baulandsicherung in
bayerischen Fremdenver-

kehrsgemeinden
Franz RAUTER Mag ., Abteilung [c-Landesplanung

Auf Einladung von Landeshauptmann Dr . Alois Partl und der ARGE L„ndli-
cher Raum (Gesch„ftsf•hrer : Abg. z. NR Dr. Sixtus Lanner) stellten B•rgermei-
steraus dem Raum Chiemsee und Vertreter des Bayerischen Staatsministeri-
ums f•r Landesentwicklung und Umweltfragen anl„ölich einer Informations-
veranstaltung Mitte September in Innsbruck ihr Modell zur Sicherung von
Bauland f•r die einheimische Bevülkerung vor .

Dramatische Zweit-
und Alterswohnsitz-
entwicklung in Bayern

innerhalbderARGEALPwarvon 1970171-
1980181 im bayerischen Alpenanteil die
Zuwanderung mit einem Wanderungsge-
winn von 100. 189 Personen bzw. 8,7% bei
weitem am grüöten (Firol: + 9.300 Perso-
nen bzw. + 1,7%).
Von diesem Zuwanderungsdruck waren
rund zwei F•nftel der Gemeinden des
bayerischen ARGE ALP-Gebietes beson-
ders betroffen (Wanderungsgewinne zwi-
schen 10 und 56 %).
Neben der Groöstadt-Randwanderung

aus dem Raum M•nchenistdaf•r vorallem die…Ruhestandswanderung'(Begr•ndung von Alterswohnsitzen in landschafflich attraktiven
Lagen) ausschlaggebend Durch dieZweitwohnungsentwicklung wird der Siedlungsdruck in diesen Gebieten noch weiter erhüht.

Die landschaftlich attraktiven Frem-
denverkehrsgebiete im bayerischen
Alpenraum und im Alpenvorland
sind einem massiven Druck zur Er-
richtung von Zweit- und Alterswohn-
sitzen ausgesetzt. Vor allem die da-
mit einhergehende starke Zunahme
der Grundst•ckspreise erschwert
den Grundst•ckserwerb und damit

Mitgliedsland

Freistaat Bayern	

Kantone
St. Gallen	
Graub•nden	
Tessin	

L„nder :
Vorarlberg	
Tirol	
Salzburg	

Autonome Provinz Bozen/S•dtirol
Autonome Provinz Trient	

Region Lombardei	

ARGE ALP	

die Errichtung von Wohnraum f•r
den Bedarf der einheimischen Be-
vülkerung und erfordert daher ge-
gensteuernde Maönahmen .

Bevülkerungsver„nderung 1970/71 bis 1980/81 durch
nat•rliche Bevülkerungsentwicidung
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ƒ 25.501
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ƒ 6.418
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+1,5
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Bauland zu g•nstigen
Preisen nur f•r Ein-
heimische
Fachlich abgest•tzt auf die landes-
planerischen Zielvorstellungen und
auf Festlegungen im verbindlichen
Regionalplan, wonach 'die Wohn-
siedlungst„tigkeit in den Fremden-
verkehrsgebieten des Alpenraumes
und des Alpenvorlandes auf den
Bedarf der ortsans„ssigen Bevülke-
rung beschr„nkt werden soll', be-
treiben die betroffenen Gemeinden
bereits seit Beginn der 80er-Jahre
mit Erfolg vertragliche Baulandsi-
cherung f•r die Einheimischen .

Harte vertragliche
Bindungen f•r
"Widmungswerber"
Dieses Baulandsicherungsmodell
weist - abgesehen von jeweils ürtli-
chen Besonderheiten - folgende
Grundstruktur auf: Noch vor der Wid-
mung von Bauland schlieöt die Ge-
meinde mit dem Eigent•mer eines
Grundst•ckes, das k•nftig als Bau-
land gewidmet werden soll, einen
Vertrag ab, demzufolge

- ein Verkauf dieses Grundst•ckes

+100.189

-- 11 .595
4.834

ƒ

	

14.593

+ 2.509
ƒ 9.300
ƒ

	

17.154

- 8.895

ƒ 8.582

ƒ

	

3.034

ƒ

	

130.037

8,7

-3,0
-3,0
+S,9

+0,9
+1,7
+4,2

-2,1

ƒ 2,0

ƒ

	

0,3

+2,6



BLICK OBER DENZAUN

nur mit schriftlicher Einwilligung der
Gemeinde zul•ssig ist und

- ein bestimmter Hüchstpreis
nicht öberschritten werden darf,
Dieser Hüchstpreis liegt im Raum
Chiemsee derzeit bei etwa 120 DM/
m 2 (unerschlossen) ; am freien Markt
betragen die Grundstöckspreise
hingegen zwischen 300 und 400
DM/m 2 !

Groƒer Anwendungs-
spielraum för die
Gemeinden
Wird ein Grundstöck, för das ein
Baulandsicherungsvertrag besteht,
tats•chlich als Bauland gewidmet
(ein Rechtsanspruch darauf besteht
auch bei Vorliegen eines derartigen
Vertrages nicht) und in weiterer Fol-
ge ver•uƒert, so kann die Gemein-
de ihre Zustimmung zur Ver•uƒe-
rung versagen, wenn

- der Verkauf nicht dem ürtlichen
Bedarf dient;

- der festgesetzte Hüchstpreis
öberschritten wird ;

- der Erwerber sich nicht verpflich-
tet, das Grundstöck innerhalb einer
bestimmten Frist (fönf Jahre) zu be-
bauen .
In eigenen Vergaberichtlinien legt
die Gemeinde fest, wer öberhaupt
derartige Grundstöcke kaufen darf .
Kernstöck dieser Richtlinien ist die
Definition der 'einheimischen Be-
werber', wobei in der Regel ein
mehrj•hriger Wohnsitz in der Ge-
meinde verlangt wird . Ob im kon-
kreten Fall die festgelegten Voraus-
setzungen als erföllt gelten, ent-
scheidet der Gemeinderat .

Zur Durchsetzung der vertraglichen
Verpflichtungen wird der Gemeinde
ein verböchertes Vorkaufsrecht bei
Nichterföllung der Vertragsbestim-
mungen und ein Ankaufsrecht bei
nicht fristgerechter Erföllung der Be-
bauungsverpflichtung einger•umt .
Miƒbr•uchlichen Vorgangsweisen
und Umgehungsgesch•ften ver-
sucht man mit entsprechenden Ver-
tragsbestimmungen und schmerz-
haften Vertragsstrafen beizukom-
men .

Die Verpflichtungen aus diesen
Baulandsicherungsvertr•gen ge-
genöber der Gemeinde erlüschen
allerdings nach 10 Jahren ab be-
zugsfertiger Bebauung des jeweili-
gen Grundstöckes .

Grunds•tzliche recht-
liche Bedenken gegen
diese Regelungen be-
stehen aus bayer-
ischer Sicht nicht .

Bedenken hinsichtlich der Verein-
barkeit dieses 'Einheimischen-Mo-
dells' mit dem Gleichheitsgrund-
satz, mit dem Schutz des Eigentums
oder mit der Freizögigkeit der Wahl
des Wohnsitzes innerhalb der EG
wurden von dem bei der Informa-
tionsveranstaltung

	

anwesenden
Vertreter des zust•ndigen bayeri-
schen Staatsministeriums för Lan-
desentwicklung und Umweltfragen
nicht gesehen. Judikatur des Euro-
p•ischen Gerichtshofes liegt dazu
allerdings noch keine vor .
Die Börgermeister der Gemeinden
Bernau am Chiemsee, Chieming
und „bersee berichteten öberein-
stimmend positiv öber die prakti-
schen Erfahrungen mit dieser Rege-
lung, lediglich zu Beginn habe es
gewisse 'Startwiderst•nde' gege-
ben .

Baulandsicherungsvertr•ge •hnli-
cher Art werden im öbrigen seit l•n-
gerem auch in Salzburger und ver-
einzelt auch in Tiroler Gemeinden
abgeschlossen .

Nutzanwendungen
för Tirol richtig
einsch•tzen!

Einer eingehenden juristischen Be-
urteilung dieses Modells kann hier
nicht vorgegriffen werden . Aus
raumplanerischer Sicht ist grund-

s•tzlich jeder Denkanstoƒ zu begrö-
ƒen, der die Erarbeitung eines 'Tiro-
ler Modells' einer integrierten Raum-
ordnung und der Bodenpolitik er-
leichtert. In diesem Sinne ist vor al-
lem die Baulandbeschaffung zu
tragbaren Preisen för den 'Basis-
wohnungsbedarf' der einheimi-
schen Bevülkerung, und zwar ohne
Einsatz üffentlicher Mittel, ein sehr
wichtiger Aspekt .

Was för bayerische Fremdenver-
kehrsgemeinden geeignet ist, kann
allerdings nicht uneingeschr•nkt
auf Tiroler Verh•ltnisse öbertragen
werden. Vor allem die enge Defini-
tion des Einheimischenbegriffes im
Sinne von Gemeindebörgern wird
den raumplanerischen Notwendig-
keiten, insbesondere im Tiroler Zen-
tralraum, nicht gerecht : Die bereits
jetzt erkennbare Baulandknappheit
in einer Reihe von Gemeinden
zwingt hinsichtlich der weiteren Be-
vülkerungs- und Siedlungsentwick-
lung zu gemeindeöbergreifenden
Lüsungsans•tzen; ein 'Abschotten'
jener Gemeinden, die noch öber
Baulandreserven verfögen, gegen
Zuwanderungen auch aus einem
öberschaubaren Einzugsbereich,
kann hier kein planerisch richtiger
Weg sein .
Auch der Beitrag des 'Einheimi-
schen-Modells' zur Verhinderung
des Ausverkaufs von Grund und Bo-
den muƒ ins rechte Licht geröckt
werden . Das Modell greift aus-
schlieƒlich bei der Neuwidmung
von Bauland. Bauföhrungen auf be-
reits gewidmeten Fl•chen und 'Um-
nutzungen' bestehender Liegen-
schaffen künnen damit nicht beein-
fluƒt werden . In letztgenannter Hin-
sicht wird die Schaffung einer Lan-
deskompetenz för die Regelung des
Verkehrs mit Baugrundstöcken die
entscheidende Voraussetzung för
die Problembew•ltigung bilden .
Wie hingegen bei der Bebauung
derzeit bereits gewidmeten Baulan-
des ein 'Ausverkauf' verhindert wer-
den kann, ist derzeit Gegenstand
intensivster Diskussionen . Der 'Stein
der Weisen' wurde allerdings noch
nicht gefunden .

	

…



Hofrat Dr. Helmuth Barnick
geht in Pension

H ofrat Dr. Helmuth Barnick, Vor-
stand der Abteilung Ic/Landes-
planung, feierte am 5 . Oktober

seinen 65 . Geburtstag und geht mit
Jahresende in Pension .
Helmuth Barnick wurde 1926 in Ber-
lin geboren und •bersiedelte nach
Wehrdienst und Kriegsgefangen-
schaft nach Tirol, wo er an der Uni-
versitüt Innsbruck Geographie und
Geologie studierte . Nach einigen
Jahren Arbeit in der Privatwirtschaft
und als Universitütsassistent an der
TH Wien trat er 1967 in den Landes-
dienst ein - die öbersiedlung von
Wien nach Innsbruck fiel ihm wegen
seiner groƒen Liebe zu den Bergen
leicht. Mit Jahresbeginn 1975 wurde
er zum Vorstand der Abteilung Ic/
Landesplanung und Statistik be-
stellt .

In dieser Zeit zunehmender Konflikte
zwischen Wirtschaft und Umwelt-
schutz, zwischen „konomie und
„kologie, war die Aufgabe der
•ber…rtlichen Raumordnung, die f•r
den Ausgleich der verschiedenen
Interessens- und Nutzungsanspr•-
che zu sorgen hat, gewiƒ nicht

POSTGEBöHR BAR BEZAHLT.

leicht. Helmuth Barnick stellte sich
mit groƒem Engagement dieser
Herausforderung . Unter seiner Lei-
tung wurden f•r 1 1 Kleinregionen re-
gionale Entwicklungsprogramme
ausgearbeitet, die von der Landes-
regierung als Verordnung erlassen
wurden. In diesen wurde das Instru-
ment der "landwirtschaftlichen Vor-
rangflüchen† und der Vorbehaltsflü-
chen f•r verschiedene andere im
•ber…rtlichen Raumordnungsinter-
esse gelegene Nutzungen in die Ti-
roler Raumordnung eingef•hrt . In ei-
ner ganzen Reihe von sektoralen
Entwicklungskonzepten wurden
fachspezifische Probleml…sungen
aus ganzheitlicher Sicht erarbeitet .
Die Redaktion der Tiroler Memoran-
den an die …sterreichische Bundes-
regierung in den Jahren 1987 und
1991 lag in seinen Hünden . An den
mehrmaligen Novellierungen des Ti-
roler Raumordnungsgesetzes hatte
er maƒgeblichen Anteil . Ebenso
wirkte er an der Formulierung des
…sterreichischen Raumordnungs-
konzeptes und der Leitbilder der AR-
GE ALP mit und erwarb sich dabei
bei in- und auslündischen Fachkol-

legen einen hervorragenden Ruf .
Bei der Erarbeitung der internatio-
nalen Alpenkonvention, vertrat er
gegen massive andere Forderun-
gen entschieden den Vorrang der
einheimischen Bev…lkerung vor den
Interessen der auƒeralpinen Gebie-
te. In den letzten Jahren seiner Tütig-
keit sorgte er auch f•r die personel-
len und materiellen Voraussetzun-
gen f•r den Aufbau des Tiroler
Raumordnungsinformationssystems
TIRIS .

Diese Aufzühlung des Wirkens von
Hofrat Barnick, das durch die Lan-
desregierung 1991 durch die Verlei-
hung des Verdienstkreuzes des Lan-
des Tirol gew•rdigt wurde, ist bei
weitem nicht vollstündig . Eines sei
aber noch erwühnt . Ein ganz beson-
derer Herzenswunsch war ihm der
Nationalpark Hohe Tauern . Schon
1973 wurde er wegen seiner fachli-
chen Kenntnisse Konsulent der Na-
tionalparkkommission . Daƒ nun kurz
vor seiner Pensionierung diese 'un-
endliche Geschichte' abgeschlos-
sen und der Nationalpark verwirk-
licht wird, bereitet ihm tiefe Genug-
tuung . Das begleitende Entwik-
klungsprogramm f•r die National-
parkgemeinden wurde unter seiner
Leitung erarbeitet .

Seine Freunde und Mitarbeiter w•n-
schen ihm f•r seine Pensionsjahre
viel Lebensfreude und Gesundheit
und daƒ er nun, wo er endlich ge-
nug Zeit hat, noch viele seiner heiƒ-
geliebten Drei- und Viertausender
besteigen kann .

Zum Nachfolger HR Barnick's wurde
Mag . Franz Rauter bestellt .

	

‡
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